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1. Vorworte

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind noch nicht am Ziel bei der Gleichstel-
lung in der Stadtverwaltung, aber wir haben 
dieses Ziel fest im Blick. Dazu brauchen wir 
noch mehr Wandel im Bewusstsein. Führungs-
positionen mit noch mehr Frauen zu besetzen 
und sie auf dem Weg dahin zu fördern, ist mir 
sehr wichtig. Die öffentliche Verwaltung hat bei 
dieser Querschnittsaufgabe eine besondere Vor-
bildfunktion. Vielfalt in den Teams gehört zu den 
bedeutenden Erfolgsfaktoren in Unternehmen. 
Deshalb ist es für uns als Arbeitgeberin wichtig 
zu wissen, wo es noch hakt, um für die kommen-
den Generationen attraktiv zu sein. Die Verein-
barkeit von Familie und Beruf spielt bei vielen 
Nachwuchskräften eine immer wichtigere Rolle. 

Der aktuelle Gleichstellungsplan bietet für 
unsere weitere Personalentwicklung eine gute 
und hilfreiche Grundlage. Er liefert zugleich 
eine Vielzahl an Handlungsempfehlungen, die 
sich nicht nur auf die Besetzung von Stellen 
beziehen, sondern das gesamte Spektrum der 
Personalgewinnung, -förderung und -führung 
umfasst. 

Ich danke allen Beteiligten herzlich für die 
umfangreiche Ausarbeitung. Der Gleichstel-
lungsplan soll als Ansporn und Impulsgeber für 
mehr Geschlechtergerechtigkeit bei der Stadt 
Oldenburg dienen. 

Jürgen Krogmann, Oberbürgermeister

Liebe Interessierte,

eine gerechte Arbeitswelt, in der sich Männer 
und Frauen so entwickeln können, wie es ihren 
Interessen und Fähigkeiten entspricht, wirkt sich 
positiv auf alle aus. Als Arbeitgeberin leistet die 
Stadt Oldenburg bereits viel, um die Chancen-
gleichheit zu erhöhen. Doch auch wir sind noch 
nicht am Ziel und müssen uns noch besser auf-
stellen. 

Auf dem Weg dahin ist der Gleichstellungsplan 
ein wichtiges Instrument. Genaue Analysen 
geben Aufschluss darüber, wo wir gerade ste-
hen und an welchen Stellen Unterrepräsentan-
zen abgebaut werden müssen. Gemeinsam mit 
der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben 
wurden auf dieser Datengrundlage gezielt Maß-
nahmen ausgearbeitet, um die Gleichstellung 
der Geschlechter zu stärken. Dabei stand beson-
ders auch die Thematik Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie im Fokus.

Die Vielfältigkeit der Aufgaben in der Stadtver-
waltung spiegelt sich in den viele kreativen und 
auch unkonventionellen Maßnahmen wider, die 
der aktuelle Gleichstellungsplan bereithält. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Anteil 
der Frauen in Führungspositionen. Hier gibt es 
nach wie vor Ausbaupotenzial. Ich bin mir sicher, 
dass wir durch Vorbilder, flexible Arbeitszeit-
modelle und dem gemeinsamen Willen diesen 
Anteil in den nächsten Jahren erhöhen können.

Wiebke Oncken, Gleichstellungsbeauftragte
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Ein Blick ins Gesetz: § 1 Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG) 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist es,

1. für Frauen und Männer in der öffentlichen Verwaltung die Vereinbarkeit von Familien- und 
Erwerbsarbeit zu fördern und zu erleichtern sowie

2. Frauen und Männern eine gleiche Stellung in der öffentlichen Verwaltung zu verschaffen.

(2)  Um die Zielsetzung dieses Gesetzes zu erreichen, sind nach Maßgabe der nachfolgenden Vor-
schriften

1. Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Frauen und Männer ihre Erwerbsarbeit mit ihrer 
Familienarbeit vereinbaren können,

2. das Handeln der Verwaltung stärker durch Frauen zu prägen und weibliche und männliche 
Sichtweisen und Erfahrungen sowie die Erfahrungen aus einem Leben mit Kindern einzube-
ziehen,

3. die berufliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen und gleiche 
berufliche Chancen herzustellen,

4. Nachteile, die Männer und Frauen aufgrund ihrer geschlechtlichen Unterschiedlichkeit oder 
ihrer Geschlechterrolle erfahren, zu beseitigen oder auszugleichen und

5. Frauen und Männer in den Vergütungs-, Besoldungs- und Entgeltgruppen einer Dienststelle, in 
denen sie unterrepräsentiert sind, sowie in Gremien gerecht zu beteiligen.

(3)  Alle Dienststellen und die dort Beschäftigten, insbesondere solche mit Vorgesetzten- oder Lei-
tungsaufgaben, sind verpflichtet, die Zielsetzung dieses Gesetzes zu verwirklichen.

Hervorhebungen durch Arbeitsgruppe
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2.  Rechtsgrundlagen: Das Niedersächsische 
Gleichberechtigungsgesetz

Mit der Modernisierung des Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetzes (NGG) im Jahr 
2011 wurde der ursprüngliche „Stufenplan“ 
durch den ,,Gleichstellungsplan‘‘ abgelöst. 
Neben der Entwicklung von Maßnahmen zum 
Abbau von Unterrepräsentanzen sollen eben-
falls Maßnahmen in den Gleichstellungsplan 
aufgenommen werden, durch die die Verein-
barkeit von Erwerbs- und Familienarbeit ver-
bessert werden kann. Bei der Erstellung eines 
neuen Gleichstellungsplanes soll darüber hinaus 
überprüft werden, inwieweit im vergangenen 
Berichtszeitraum Unterrepräsentanzen verrin-
gert und die Vereinbarkeit von Beruf, Familie 
und Privatleben verbessert werden konnten. 
Der Gleichstellungsplan ist seitdem jeweils für 
einen Zeitraum von drei Jahren zu erstellen 
beziehungsweise fortzuschreiben. Für die Stadt 
Oldenburg liegen bisher Pläne für die Jahre 2012 
bis 2014, 2015 bis 2017 sowie 2018 bis 2020 vor.

2.1 Der Aufbau dieses Gleich-
stellungsplans

Der vorliegende Gleichstellungsplan gilt für den 
Zeitraum 2021 bis 2023 und basiert auf den 
Daten zum Stichtag 30. Juni 2020.

Der Umfang folgt den rechtlichen Vorgaben, 
wonach für Dienststellen, die mindestens 50 Per-
sonen beschäftigen und in denen dienstrecht-
liche Befugnisse ausgeübt werden, ein eigener 
Gleichstellungsplan aufzustellen ist. 

Der Gleichstellungsplan der Stadt Oldenburg 
beinhaltet daher fünf einzelne Gleichstellungs-
pläne:

• Kernverwaltung (ohne Feuerwehr und 
Sozial- und Erziehungsdienst), 

• Sozial- und Erziehungsdienst,
• Feuerwehr,

• Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) und
• Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hoch-

bau (EGH).

Für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) ist 
laut gesetzlichen Vorgaben kein eigener Plan 
zu erstellen. Doch da dieser gesamtstädtisch 
betrachtet einen großen Arbeitsbereich mit 
vielen Eigen- und Besonderheiten darstellt, wird 
der SuE separat untersucht.

Gemäß den Vorgaben des § 15 Absätze 2 und 3 
NGG gliedern sich die vier Gleichstellungspläne 
in folgende Inhalte: 

1. Bestandsaufnahme der Beschäftigtenstruk-
tur zum 30. Juni 2020

2. Analyse: Feststellung der Unterrepräsentan-
zen mit möglichen Ursachen

3. Fluktuationsprognose: Bestandsaufnahme 
und Analyse freiwerdender Stellen im 
Berichtszeitraum (2021 bis 2023)

4. Evaluation: Wirkungs- und Erfolgskontrolle 
der Maßnahmen des vorherigen Berichts-
zeitraums (2018 bis 2020)

5. Ziele und Maßnahmen: Formulierung von 
Zielen und Standards aufbauend auf den 
ermittelten Ergebnissen der Analyse sowie 
Benennung konkreter Maßnahmen zum 
Abbau der Unterrepräsentanzen bezie-
hungsweise besseren Vereinbarkeit von 
Beruf, Familie und Privatleben.

2.2 Bestandsaufnahme der 
Beschäftigtenstruktur

Die Stadtverwaltung Oldenburg besteht zum 
Stichtag 30. Juni 2020 insgesamt betrachtet aus 
vier Dezernaten mit 23 Ämtern, 65 Fachdiensten 
und 76 Bereichen, darin sind die drei Eigen-
betriebe (exklusive Bäderbetrieb Oldenburg, 
BBO) mit ihren sieben Abteilungen und fünf 
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Bereichen enthalten. Zu diesem Stichtag (30. 
Juni 2020) waren mit den örtlichen Personal-
vertretungen, der Gesamtpersonalvertretung 
sowie der Schwerbehindertenvertretung 2.936 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadt-
verwaltung beschäftigt. Die Bestandsaufnahme 
stellt eine Momentaufnahme dar. Nachträgliche 
Änderungen, wie etwa rückwirkende Ände-
rungen von Stellenbewertungen, bleiben hier 
unberücksichtigt. Betrachtet werden alle aktiven 
Beamtinnen und Beamten sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit Arbeitsvertrag, Auszu-
bildende werden nicht berücksichtigt. 

2.3 Fluktuationsabschätzung

Als Grundlage des NGG dient neben der 
Bestandsaufnahme und der Analyse der 
Beschäftigtenstruktur auch die zu erwartende 
Fluktuation. Fluktuation beschreibt die Abgänge 
von Beschäftigten durch beispielsweise Eintritt 
in das Rentenalter, Kündigungen oder Auf-
lösungsverträge. Aus dem jährlichen Durch-
schnittswert der Abgänge der vergangenen drei 
Jahre, der mit der Gesamtzahl der Beschäftigten 
zum Stichtag 30. Juni 2020 ins Verhältnis gesetzt 
wird, errechnet sich die Fluktuationsquote. 
Anhand der Fluktuationsquote bemisst sich die 
Fluktuationsprognose. In den einzelnen Gleich-
stellungsplänen werden die für die Geltungs-
dauer zu erwartende Fluktuation und die jewei-
lige Fluktuationsprognose dargestellt. 

Mit Hilfe der zu erwartenden Fluktuation soll 
abgeschätzt werden, wie viele Stellen während 
der Geltungsdauer des Gleichstellungsplans vor-
aussichtlich neu zu besetzen sein werden. Dabei 
sind nicht nur die Altersabgänge, sondern – aus-
gehend von der durchschnittlichen Fluktuation 
in der Vergangenheit – auch das Ausscheiden 
von Beschäftigten aus anderen Gründen in die 
Abschätzung einzubeziehen (zum Beispiel Kün-
digungen, Auflösungsverträge, Versetzungen, 
Abordnungen, Beurlaubungen). 

Das Amt für Jugend und Familie bleibt – genau 
wie in den vergangenen Berichtszeiträumen – 
bei der Betrachtung des Beendigungsgrundes 
,,Zeitvertragsende‘‘ unberücksichtigt. In diesem 
Bereich, insbesondere im Bereich der Kinderta-
gesstätten, gibt es bedingt durch Elternzeit- und 
Krankheitsvertretungen sehr viele Zeitverträge, 
die häufig verlängert werden und somit kommt 
es kaum zu Abgängen aus diesem Grund. Daher 
würde die Einbeziehung dieser Zeitverträge die 
Fluktuationsquote fälschlicherweise stark erhö-
hen. Auch der Fachdienst Bibliotheken und die 
drei städtischen Museen bleiben bei der Erhe-
bung der Zeitvertragsenden außer Betracht. In 
der Bibliothek werden jährlich zur Oldenburger 
Kinder- und Jugendbuchmesse (KIBUM) zahl-
reiche kurze Aushilfsverträge geschlossen und 
in den Museen sind Aushilfen für Aufsichten, 
Führungen sowie Auf- und Abbauten tätig.

Veränderungen durch Personen, die in die 
Elternzeit oder in den Sonderurlaub gehen oder 
aus einer Beurlaubung zurückkehren, bleiben 
unberücksichtigt, da diese die Stadt in der Regel 
nicht dauerhaft verlassen und damit keine auf 
Dauer zu ersetzenden Abgänge darstellen. 

Im Zeitraum 2018 bis 2020 haben 394 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter die Stadtverwaltung 
Oldenburg verlassen. Dies ergibt einen Jahres-
durchschnitt von rund 131 Personen. Zum 
Stichtag 30. Juni 2020 waren 2.936 Personen 
bei der Stadtverwaltung Oldenburg beschäftigt, 
somit liegt die jährliche Fluktuationsquote bei 
4,5 Prozent. 

Mögliche Gründe für die aktuelle niedrige Quote 
könnten folgende sein:

• Steigender Beschäftigtenanteil bei gleich-
bleibenden/weniger Abgängen

• Gute Nachfolgeregelung bei den Abgän-
gen, die sich durch den demografischen 
Wandel ergeben

• Attraktive Arbeitgeberin Stadt Oldenburg, 
daher insgesamt weniger Abgänge
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Unterrepräsentanz – was ist das?

Laut NGG liegt eine Unterrepräsentanz vor, 
sobald ein Geschlecht innerhalb einer Ent-
gelt- oder Besoldungsgruppe, gemessen 
an den Vollzeitäquivalenten, mit weniger 
als 45 Prozent vertreten ist. Dazu wird 
die Anzahl der Personen ins Verhältnis zu 
Vollzeitäquivalenten gesetzt. Dieser umge-
rechnete Anteil dient dann als Basis für den 
Vergleich mit der gesetzlichen Vorgabe 
von 45 Prozent. 

Fluktuationsprognose, Fluktuationsquote

Da es sich bei der Fluktuationsprognose um 
Schätzwerte handelt, wird die Fluktuations-
quote für die Stadtverwaltung Oldenburg 
insgesamt ermittelt und auf jeden Teilbe-
reich angewendet. Die prognostizierten 
Auswirkungen des demografischen Wandels 
werden im Rahmen der Fluktuationsabschät-
zung nicht berücksichtigt. 

Fluktuation – ein Blick zurück

2009 bis 2011: 418 Abgänge, Jahresdurch-
schnitt 139 Personen, Quote = 6,0 Prozent

2012 bis 2014: 402 Abgänge, Jahresdurch-
schnitt 134 Personen, Quote = 5,6 Prozent

2015 bis 2017: 524 Abgänge, Jahresdurch-
schnitt 175 Personen, Quote = 6,3 Prozent

2018 bis 2020: 394 Abgänge, Jahresdurch-
schnitt 131 Personen, Quote = 4,5 Prozent
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3. Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben

Ziel des Niedersächsischen Gleichberechti-
gungsgesetzes (NGG) ist es, die Vereinbarkeit 
von Familien- und Erwerbsarbeit für Frauen 
und Männer in der öffentlichen Verwaltung zu 
fördern und zu erleichtern (§1 Absatz 1 Satz 1 
NGG). In den §§ 4 bis 6 NGG werden familienge-
rechte Arbeitsgestaltung, Arbeitszeitgestaltung 
bei familiären Betreuungsaufgaben und Teilzeit-
arbeit und Beurlaubung angesprochen. 

Die Stadt Oldenburg teilt die Vereinbarkeit von 
Beruf, Familie und Privatleben in drei große 
Bereiche:

1. Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort, 
2. Kinderbetreuung und 
3. Pflege von Angehörigen 

Hier finden sich die Vorgaben des NGG wie-
der. Zu den einzelnen Maßnahmen dieser drei 
Bereiche gehören zum Beispiel individuell auf 
die Familien- und Lebenssituation abgestimmte 
Arbeitszeitregelungen, die Möglichkeit der 
alternierenden Telearbeit, das Angebot der 
Kleinkindbetreuung „Stadtzwerge“ oder Unter-
stützungsangebote rund um das Thema Pflege 
von Angehörigen. 

Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben 
ist in allen Berufs-, Besoldungs-und Entgeltgrup-
pen der Stadt Oldenburg ein Thema und kann 
durch gute Personalplanung weiterentwickelt 
und ausgebaut werden. 

Die vorhandenen Möglichkeiten sind in der 
Stadtverwaltung sehr umfangreich und gehö-
ren auch oft bereits zur Normalität und zum 
Arbeitsalltag. Daher stellt dieser Gleichstellungs-
plan durch die folgende Übersicht dar, welche 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit bereits vorhan-
den sind. In den einzelnen Gleichstellungsplä-
nen der Bereiche Kernverwaltung, Sozial- und 
Erziehungsdienst, Feuerwehr, Abfallwirtschafts-
betrieb und Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft 
und Hochbau finden sich neue Maßnahmen 
zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und Privatleben mit dem Ziel, diese nach 

dem Geltungszeitraum 2021 bis 2023 in der 
Übersicht als Standard zu integrieren.

3.1 Flexibilisierung von 
Arbeitszeit und -ort

• Rahmendienstvereinbarung (RDV) über fle-
xible Arbeitszeiten bei der Stadtverwaltung 
Oldenburg

• Dienstvereinbarung (DV) Telearbeit/mobiles 
Arbeiten

• Flexible Arbeitszeitmodelle aus den Mög-
lichkeiten der DV und nach individuellem 
Bedarf, großzügige Genehmigungspraxis

• Führen mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, 
zum Beispiel Teilzeitarbeit, mobile Arbeit, 
Telearbeit

• Angebot eines Sabbatjahres
• Umwandlung von Jahressonderzahlungen 

in zusätzliche Urlaubstage
• Teamarbeit/Teamworkshops zur Unterstüt-

zung bei individuellen Bedürfnissen nach 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

• Seminarangebote (Fortbildungen und EDV-
Schulungen) auch halbtägig

• Ausbildung in Teilzeit

3.2 Kinderbetreuung

• Städtische Richtlinie zur Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit

• Beratungsangebot zur Unterstützung bei 
der Suche nach Kinderbetreuungsmöglich-
keiten über den Bereich der Kindertagesbe-
treuung des Amtes für Jugend und Familie

• Großtagespflegeangebot für Kinder unter 
drei Jahre von städtischen Beschäftigten 

• Individuelle Kinderbetreuung bei Fortbil-
dungsveranstaltungen
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3.3 Pflege von Angehörigen

• Städtische Richtlinie zur Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit

• Freistellung und finanzielle Unterstützung 
zur Familienpflegezeit und Pflegezeit 

• Beratungsangebot zur Unterstützung bei 
allen Fragen zur Angehörigenpflege durch 
den Senioren- und Pflegestützpunkt Nieder-
sachsen 

• Regelmäßiges Angebot passender Fachvor-
träge zu den Themen Fürsorge und Pflege 
Angehöriger

3.4 … und darüber hinaus

• Wiedereinstieg nach der Familienphase 
erleichtern durch
• Kontakthalten während der Familien-

phase
• Durchgehende Zugriffsmöglichkeit auf 

das städtische Intranet (Extranet)
• Individuelle Absprachen zu Fortbildungs-

teilnahmen während der Elternzeit

• Teilnahme an Kursen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung während der 
Elternzeit

• Betriebliches Eingliederungsmanagement 
als Unterstützung bei längeren oder wieder-
holten Krankheiten, um die Gesundheit zu 
stabilisieren

• Betriebliche Gesundheitsförderung als Sport-
angebot zur Gesunderhaltung, auch passge-
naue Angebote für verwaltungsuntypische 
Arbeitszeiten (zum Beispiel Angebote für 
Reinigungskräfte am Vormittag)

• Gesundheits- und Arbeitsfähigkeitscoaching
• Passgenaues Fortbildungsangebot für 

Beschäftigte und Führungskräfte nach den 
ermittelten Bedarfen in den Fortbildungs-
konferenzen

• Persönliche Personalentwicklung als 
Beratungsangebot zur persönlichen und 
beruflichen Standortbestimmung und als 
Unterstützungsangebot bei der Suche von 
Fort- und Weiterbildungsangeboten

• Coaching als ganzheitliches Unterstützungs-
angebot speziell für Führungskräfte
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4. Frauen in Führung

Neben der Vereinbarkeit von Familien- und 
Erwerbsarbeit ist ein weiteres Ziel des Nieder-
sächsischen Gleichstellungsgesetzes (NGG), 
Frauen und Männern eine gleiche Stellung in 
der öffentlichen Verwaltung zu verschaffen. 
Zur Zielerreichung sind unter anderem die 
berufliche Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern zu verwirklichen und gleiche beruf-
liche Chancen herzustellen sowie Nachteile, die 
Männer und Frauen aufgrund ihrer geschlecht-
lichen Unterschiedlichkeit oder ihrer Geschlech-
terrolle erfahren, zu beseitigen oder auszuglei-
chen (§ 1 Absatz 2 Satz 3 und 4 NGG). Daher lag 
für die Erstellung dieses Gleichstellungsplans 
ein Hauptaugenmerk auf der Gleichstellung von 
Frauen und Männern in Führungspositionen. 

Der Blick in die Historie der Führungsstellen-
besetzung bei der Stadt Oldenburg zeigt, dass 
tendenziell mehr Männer als Frauen Führungs-
positionen innehaben und die Verteilung über 
die Jahre annähernd gleichblieb. 

Hier stellt sich die Frage nach möglichen Grün-
den. Die historisch gewachsene ungleiche 
Geschlechterverteilung verändert sich nach und 
nach, durch die demografische Entwicklung, 
durch die steigende Frauenerwerbstätigkeit 
oder durch veränderte Rollenmuster: Sind diese 

noch nicht in der Führungsebene angekom-
men? Liegt es an der (fehlenden) Karriereförde-
rung der Frauen? Oder doch eher an der Karrie-
remotivation der Frauen? Welche soziologischen 
oder gesellschaftlichen Gründe gibt es? Gibt es 
andere Motivationen, Erwartungen oder Hinder-
nisse?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, hat 
sich die Stadt Oldenburg 2019 entschieden, 
gemeinsam mit einer Projektgruppe der Carl 
von Ossietzky Universität eine Umfrage zur 
Unterstützung von Frauen am Arbeitsplatz 
durchzuführen. Ziel war es, die Frauenförder-
maßnahmen der Stadt Oldenburg auf ihre 
Eignung hin zu überprüfen und gegebenenfalls 
weiter zu entwickeln. Einige Ergebnisse dieser 
Umfrage sind im Folgenden zusammengefasst.

Die Stadt Oldenburg bietet bereits viele Ange-
bote für Frauen, zu denen im Einzelnen wich-
tige Rückmeldungen gegeben wurden, die 
auch Berücksichtigung in diesem Plan finden. 
Zentrale Botschaften sind der Wunsch nach 
stärkerer Information über die Angebote, aber 
auch danach, einzelne Angebote zu verbessern 
und weitere aufzugreifen. Zudem wird aus den 
Antworten deutlich, dass neue Schwerpunkte 
gesetzt werden sollen, beispielsweise in Jahres-

Personen gesamt weiblich männlich weiblich in Prozent männlich in Prozent

30. Juni 2018

Dezernatsleitungen 4 3 1 75 25

Amts- und Betriebsleitungen 24 5 19 21 79

Fachdienst- und Abteilungsleitungen 63 18 45 29 71

Bereichsleitungen 78 34 44 44 56

30. Juni 2019

Dezernatsleitungen 4 2 2 50 50

Amts- und Betriebsleitungen 24 5 19 21 79

Fachdienst- und Abteilungsleitungen 64 18 46 28 72

Bereichsleitungen 78 36 42 46 54

30. Juni 2020

Dezernatsleitungen 4 2 2 50 50

Amts- und Betriebsleitungen 23 5 18 22 78

Fachdienst- und Abteilungsleitungen 66* 20 46 30 70

Bereichsleitungen 76 32 44 42 58

*Eine Fachdienstleitung ist mit zwei Personen (weiblich, männlich) besetzt.
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Teilzeit bleibt Frauensache

538
Männer/Vollzeit

570
Frauen/Teilzeit

481
Frauen/Vollzeit

145
Männer/Teilzeit

Die Teilzeitquoten in Prozent auf einen Blick
Kernverwaltung Frauen 32,9  Männer 8,4

Sozial- und Erziehungsdienst  Frauen 50,9 Männer 4,8

Feuerwehr  Frauen 3,1  Männer 3,7

AWB  Frauen 2,3 Männer 4,7

EGH  Frauen 54,2  Männer 7,6



Fakultät II Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Bericht vom 15. April 2020 Evaluation und Weiterentwicklung der Frauenfördermaßnahmen bei der 
Stadt Oldenburg, Sommersemester 2019 und Wintersemester 2019/2020

Vanessa Utwich, Annika Dörken, Lena Duveneck

…geben einerseits einen Überblick über die Studien zu dem Thema, in denen durchaus auch unter-
schiedliche Ergebnisse abgebildet werden, andererseits konkretisieren sie die gestellten Forschungs-
fragen über die Mitarbeiterinnenumfrage. Daher ist dieser Bericht sehr gewinnbringend für die 
Arbeit, und wesentliche zentrale Ergebnisse sind direkt in das Maßnahmenpaket eingeflossen.

Durch die detaillierten Analysen ist die Umfrage eine wertvolle Quelle für die Weiterentwicklung der 
Angebote. 

An dieser Stelle ausdrücklich einen herzlichen Dank für die Ausarbeitung und an alle Teilnehmerin-
nen fürs Mitmachen!

15

gesprächen, durch ein neues Mentoring-Pro-
gramm oder in gezielten Fortbildungen zu 
verschiedenen Lebenslagen. 

Teilweise werden die Resultate aus dem im 
Jahr 2020 fertiggestellten Bericht „Evaluation 
und Weiterentwicklung der Frauenförder-
maßnahmen bei der Stadt Oldenburg“ bereits 
umgesetzt oder können in den nächsten Jahren 
umgesetzt werden. 

Im Einzelnen ergeben sich die folgenden Maß-
nahmen aus den Antworten der Umfrage:

Informationen

• Informationsfluss ausbauen durch:
• Transparenz und gute Darstellung im 

Intranet
• OLround-Artikel
• Merkblatt im Hosentaschenformat
• Jahreskalender zu verschiedenen The-

men der Gleichstellung, Beispiel Verein-
barkeit 2022

• Informationen in der Elternzeit:
• Intranetzugriff über das Extranet, Info 

über die OLround als Impuls zur Nutzung 
des Angebots an die private E-Mail-
Adresse schicken

Betreuung

• Eltern-Kind-Rucksack mit den wichtigs-
ten Utensilien für Bereiche, in denen kein 
Homeoffice möglich ist

• Kinderbetreuungsangebot bei Fortbildun-
gen ausbauen und über Gesamtangebot 
informieren

• Informationen zu Ferienbetreuungsangebo-
ten gebündelt zur Verfügung stellen

Fortbildungen

• Unterstützung für pflegende Beschäftigte 
durch ein spezielles Angebot wie „Mittags-
gespräch“

• Spezielle Fortbildungen für Frauen zum 
Thema Selbststärkung anbieten, als Beispiel 
Rollenverständnis, Doppelbelastung oder 
Lebenssituationen

• Fortbildungsangebote für Neulinge in der 
Verwaltung/Quereinsteigende: Entwicklung 
einer E-Learning-Plattform oder E-Learning-
Modulen im Intranet

Mentoring

• Mentoring-Programme für weibliche 
Nachwuchskräfte und für alle weiblichen 
Beschäftigten entwickeln
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Es gilt also, insbesondere Hürden abzubauen, 
die sowohl in der Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und Privatleben bestehen, aber auch die 
individuelle Bereitschaft zu einer Bewerbung zu 
unterstützen, etwa im Jahresgespräch, im Coa-
ching, im geplanten Mentoring. Gesellschaftlich 
und perspektivisch geht der Blick in Richtung 
der Generationen Y und Z, die mit veränderten 
Erwartungen und Haltungen auch die Rollen-
muster verändern. Die Rahmenbedingungen 
dafür sind in den städtischen Regelungen 
angelegt.

Exemplarisch für die Verwaltungsberufe hier ein 
Blick auf die Gesamtzahlen der Studierenden der 
Einstellungsjahrgänge für die Laufbahngruppe 
2: Seit 2013 wurden 40 Frauen und 30 Männer 
eingestellt, das entspricht 57 zu 43 Prozent. In 
einzelnen Jahren wichen die Zahlen deutlich ab: 
20 Prozent Frauen zu 80 Prozent Männer im Jahr 
2015 oder genau anders verteilt 88 Prozent 
Frauen zu 12 Prozent Männer im Jahr 2016. In 
den letzten zwei Jahren wiederum haben 14 
Frauen und neun Männer das Studium in Han-
nover oder Osnabrück aufgenommen, das 
entspricht einem Prozentanteil von 61 zu 39 
zugunsten der Studentinnen. Somit lässt sich 
feststellen, dass die Nachwuchskräfte – und 
damit die potentiellen Führungskräfte der 
nächsten Jahre – im Trend überwiegend weib-
lich sind.

Um diesen positiven Trend zu unterstützen, wird 
die Stadt Oldenburg als Arbeitgeberin weiter 
gute Unterstützungsmaßnahmen sowie neue 
Unterstützungsangebote anbieten und empfeh-
len, beispielsweise zur Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und Privatleben, zu Trainingsangeboten 
speziell für Frauen oder zum Ermöglichen des 
Netzwerkens. Weiterhin sollen mit diesen Maß-
nahmen gute Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, damit sich Frauen und Männer die 
Erwerbs- und Sorgearbeit partnerschaftlich auf-
teilen können. 

Ein Blick auf die Fluktuations-
prognose der Führungskräfte

Zum Stichtag 30. Juni 2020 waren im Bereich 
der Stadtverwaltung Oldenburg insgesamt 23 
Amtsleitungen, 66 Fachdienstleitungen und 76 
Bereichsleitungen beschäftigt. 

Eine Fluktuation von jährlich 4,5 Prozent ergibt 
hier für die einzelnen Führungspositionen 
folgende neu zu besetzende Stellen pro Jahr 
beziehungsweise für den Berichtszeitraum 2021 
bis 2023:

Tabelle: Fluktuation Führungskräfte
Anzahl der 
Führungskräf-
te am 30. Juni 
2020

Fluktuations-
prognose pro 
Jahr

Fluktuations-
prognose im 
Berichtszeit-
raum 2021 bis 
2023

Amts- 
leitungen

23 1 3

Fachdienst-
leitungen

66 3 9

Bereichs- 
leitungen

76 3 10 (durch 
Rundung)

Die aktuelle Altersstruktur der Führungskräfte 
und die prognostizierten Auswirkungen des 
demografischen Wandels werden im Rahmen 
der Fluktuationsabschätzung für die Führungs-
kräfte nicht berücksichtigt.

Tabelle: Studierende Laufbahngruppe 2 seit 2013

Einstel-
lungsjahr-
gang

weiblich männlich Gesamt

2013 3/60 Prozent 2/40 Prozent 5

2014 7/78 Prozent 2/22 Prozent 9

2015 1/20 Prozent 4/80 Prozent 5

2016 7/88 Prozent 1/12 Prozent 8

2017 6/67 Prozent 3/33 Prozent 9

2018 2/18 Prozent 9/82 Prozent 11

2019 6/55 Prozent 5/45 Prozent 11

2020 8/67 Prozent 4/33 Prozent 12

Gesamt 40/57 Prozent 30/43 Prozent 70
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Elternzeit

Die Grafik zeigt die Anzahl der Personen, die Elternzeiten genutzt haben. Darin sind für 2019 und 
2020 auch Personen enthalten, die Elternzeit mit Teilzeit kombiniert haben, insgesamt sechs Männer 
und drei Frauen.

Die beiden Kreisdiagramme zeigen die Dauer der Elternzeit in Monaten, jeweils für Frauen und 
Männer.
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5. Einleitung: Blick auf die Gleichstellungspläne

Die Vorbereitung dieses Gleichstellungsplanes 
hat gezeigt: Es ist verwaltungsweit ein deut-
liches Bewusstsein für die Wichtigkeit dieser 
Aufgabe erkennbar. In allen Bereichen wurden 
Ideen entwickelt, um einem Ungleichgewicht, 
um Unterrepräsentanzen entgegen zu wirken. 
Gleichzeitig gibt es in allen Bereichen Aufgaben, 
die historisch gewachsen einem Geschlecht 
zugeordnet werden können und damit den 
Stempel „typisch“ tragen. Klassische Beispiele 
sind Erzieherinnen, weibliche Reinigungskräfte, 
Handwerker, weibliche Schulverwaltungskräfte 
oder Müllwerker. Ähnliche Rollenstereotypen 
zeigen sich auch bei anderen „Baustellen“, wie 
der Verteilung der Teilzeit (ist überwiegend 
weiblich) und auf der Führungsebene (ist 
überwiegend männlich). Die Ursachen hierfür 
sind unterschiedlich und lassen sich nicht mit 
Fingerschnipsen beseitigen. Wichtig ist daher, 
kontinuierlich das Bewusstsein für die Situation 
zu schärfen und die oben genannten, vorhan-
denen Instrumente (Flexibilisierung, Teilzeit-
modelle, Technikeinsatz, Beratungsangebote, 
Marketing und Aufklärung …) zu nutzen und 
auszubauen. Das sind Bausteine, deren Wirkung 
nicht unterschätzt werden darf und die für die 
Bereiche bisweilen Neuland bedeuten: Wo ist 
(erstmalig) Teilzeit möglich, ohne dass es zu Las-
ten des Teams geht? Wieviel Vertrauen braucht 
mobiles Arbeiten? Gibt es berufliche Perspekti-
ven, die in einer individuellen Beratung erörtert 
werden können?

Durch das Etablieren von neuen Rollenmodel-
len, neuen Vorbildern und dem Mut, alte Struk-
turen einmal gegen den Strich zu bürsten, wer-
den weitere Fortschritte erzielt. Der Spielraum, 
das zu tun, ist nicht unbegrenzt. Rechtliche Vor-
gaben setzen klare Grenzen. Der Arbeitsmarkt 
ist ein Nachfragemarkt, bei dem das Finden 
qualifizierter Beschäftigter – gleich welchen 
Geschlechts – schon ein großer Erfolg ist. 

Diese Rahmenbedingungen im Hinterkopf 
bewahrend zeigt der neue Gleichstellungsplan 
auf den folgenden Seiten: Gute Ideen und neue 
Maßnahmen wurden auf vielen Ebenen entwi-
ckelt. Die stadtinternen Grundlagen für zeitliche 
und räumliche Flexibilisierung der Arbeit sind 
da und werden intensiv genutzt. Von einem 
offenen Austausch über gute oder weniger gute 
Erfahrungen profitieren alle: Best practices inner-
halb der Verwaltung und interkommunal, um 
dem Ziel näher zu kommen.

Das Organigramm der Stadtverwaltung und die 
Aufteilung der Gleichstellungspläne, die mit ver-
schiedenen Farben dargestellt werden:
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Zum neuen Gleichstellungs-
plan

Die Struktur des neuen Gleichstellungsplanes 
hat sich verändert. Jeder der fünf Gleichstel-
lungspläne für Kernverwaltung, Sozial- und 
Erziehungsdienst, Feuerwehr, Abfallwirtschafts-
betrieb und Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft 
und Hochbau ist nun über eine Doppelseite 
mit allen Informationen und Statistiken zu 
finden. Diese Aufstellung folgt dem Vordruck 
des Landes Niedersachsen. Um die Lesbarkeit zu 
erleichtern, stellen wir den Aufbau kurz vor:

Teil1
Spalte 1: Entgelt- oder Besoldungsgruppe
Spalte 2: laufende Nummer
Spalte A: Anzahl der Beschäftigten insgesamt
Spalte B: davon Ganztagskräfte – Frauen
Spalte C: davon Ganztagskräfte – Männer
Spalte D: davon Teilzeitkräfte Frauen
Spalte E: davon Teilzeitkräfte Männer
Spalte F: Beschäftigungsvolumen in Vollzeit-
äquivalenten (Personalkapazität) – Frauen
Spalte G: Beschäftigungsvolumen in Vollzeit-
äquivalenten (Personalkapazität) – Männer

Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

lau-
fende 
Num-
mer

Anzahl der 
Beschäftig-
ten insge-
samt

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Frauen

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Männer

davon Teil-
zeitkräfte – 
Frauen

davon Teil-
zeitkräfte – 
Männer

Beschäftigungs-
volumen in Voll-
zeitäquivalenten 
(Personalkapazi-
tät) – Frauen

Beschäftigungsvolumen in 
Vollzeitäquivalenten (Per-
sonalkapazität) – Männer

1 2 A B C D E F G
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Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

Anteil 
eines Ge-
schlechts 
an der Zahl 
der Be-
schäftigten 
in Prozent 
– Frauen

Anteil an 
der Zahl der 
Beschäftig-
ten in Pro-
zent – Män-
ner

Anteil am 
Beschäfti-
gungsvo-
lumen – 
Frauen

Anteil am 
Beschäfti-
gungsvo-
lumen – 
Männer

Feststellung der Un-
terrepräsentanz bezo-
gen auf das Beschäf-
tigungsvolumen von 
Frauen/Männern (An-
teil < 45 Prozent) – 
unterrepräsentiertes 
Geschlecht:

Feststellung der Unterreprä-
sentanz bezogen auf das Be-
schäftigungsvolumen von 
Frauen/Männern (Anteil < 45 
Prozent) – zum Stichtag 30. 
Juni 2020 festgestellter anteili-
ger von-Hundert-Satz

Hinweise

1 H I J K L M N

Teil 2
Spalte 1: Entgelt- oder Besoldungsgruppe
Spalte H: Anteil eines Geschlechts an der Zahl 
der Beschäftigten in Prozent – Frauen
Spalte I: Anteil eines Geschlechts an der Zahl 
der Beschäftigten in Prozent – Männer
Spalte J: Anteil in Prozent am Beschäftigungs-
volumen – Frauen
Spalte K: Anteil in Prozent am Beschäftigungs-
volumen – Männer
Spalte L: Feststellung der Unterrepräsentanz 
bezogen auf das Beschäftigungsvolumen von 
Frauen/Männern (Anteil < 45 Prozent) – unter-
repräsentiertes Geschlecht:
Spalte M: Feststellung der Unterrepräsentanz 
bezogen auf das Beschäftigungsvolumen von 
Frauen/Männern (Anteil < 45 Prozent) – zum 
Stichtag 30. Juni 2020 festgestellter anteiliger 
von-Hundert-Satz
Spalte N: Hinweise

Die Tabelle beginnt in Spalte 1 mit den Entgelt- 
und Besoldungsgruppen. Zur Verdeutlichung 
hat jede Zeile eine eigene laufende Nummer 
in Spalte 2. Die Gesamtzahl der Personen, die 
einer Entgelt- oder Besoldungsgruppe angehö-
ren, wird in Spalte A ausgewiesen, die Anzahl in 
Vollzeit beziehungsweise Teilzeit folgt jeweils für 
Frauen und Männer in den Spalten B/C, D/E. 

Die absoluten Zahlen werden dann in dem 
„Beschäftigungsvolumen in Vollzeitäquivalen-
ten“ (Spalte F/G) verrechnet. Das meint eine 
Umrechnung von Personen, die in Teilzeit 
arbeiten, auf Vollzeitstellen. Beispiel: Wenn zwei 
Personen mit jeweils 19,5 Stunden arbeiten, ent-

spricht das einem Vollzeitäquivalent (39 Stunden 
bei Beschäftigten). Auf dieser Grundlage werden 
in den Spalten J und K die Arbeitszeitanteile von 
Frauen und Männern in Bezug zu den Vollzeit-
werten gesetzt. Dieser Prozentsatz ist zur Fest-
stellung der „Unterrepräsentanz“ maßgeblich: 
Liegt der Wert der Zeitanteile unter 45 Prozent, 
so ist die gesetzliche Vorgabe nicht erreicht und 
das ermittelte Geschlecht ist unterrepräsentiert 
in dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe. In der 
Spalte N stehen bisweilen Hinweise oder Beson-
derheiten.

Mit dieser veränderten Darstellungsform sind 
auf einen Blick die Verteilung und Prozentsätze 
zu erkennen. Das erleichtert wiederum die 
laufende Arbeit mit den Zahlen und erlaubt es 
jederzeit den Sachstand zum Stichtag nachzu-
lesen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass 
durch die vorgegebene Sortierung nach Besol-
dungs- und Entgeltgruppen unvermeidbar ver-
schiedene Aufgabenbereiche zusammengefasst 
werden. So umfasst beispielsweise die Entgelt-
gruppe 9b sowohl Verwaltungstätigkeiten als 
auch Aufgaben in der Musikschule, in Technik 
oder in der Bibliothek. Der Anteil an Frauen und 
Männern kann in diesen einzelnen Tätigkeits-
feldern durchaus variieren, im Gesamtüberblick 
einer Entgeltgruppe ist das nicht sofort ersicht-
lich. Erläuternde Hinweise in der Tabelle und im 
Text greifen diese Aspekte auf. 
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Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

lau-
fende 
Num-
mer

Anzahl der 
Beschäftig-
ten insge-
samt

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Frauen

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Männer

davon Teil-
zeitkräfte – 
Frauen

davon Teil-
zeitkräfte – 
Männer

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäquiva-
lenten (Personalkapazi-
tät) – Frauen

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäqui-
valenten (Personal-
kapazität) – Männer

1 2 A B C D E F G

EG 02 1 28 1 3 20 4 12,3 6,4

EG 03 2 70 12 37 9 12 17,6 45,5

EG 04 3 53 4 37 2 10 5,0 44,4

EG 05 4 263 62 67 124 10 139,2 73,8

EG 06 5 107 26 36 39 6 54,0 39,6

EG 07 6 135 53 22 56 4 90,1 25,0

EG 08 7 104 43 21 34 6 65,0 25,1

EG 09a 8 171 49 50 51 21 81,6 61,1

EG 09b 9 110 15 26 39 30 35,5 38,3

EG 09c 10 79 34 14 22 9 50,7 19,6

EG 10 11 74 33 12 25 4 49,1 14,8

EG 11 12 104 19 40 30 15 40,2 51,4

EG 12 13 39 4 21 11 3 12,3 23,2

EG 13 14 34 9 10 13 2 17,0 11,7

EG 14 15 25 8 11 5 1 11,3 11,8

EG 15 16 10 0 6 4 0 2,1 6,0

EG 15a 17 1 0 1 0 0 0,0 1,0

A6 18 13 9 4 0 0 9,0 4,0

A7 19 12 2 1 9 0 7,9 1,0

A8 20 43 17 9 17 0 28,0 9,0

A9mD 21 27 9 14 2 2 10,3 15,6

A9 22 30 15 13 2 0 16,6 13,0

A10 23 50 18 8 23 1 33,0 8,8

A11 24 60 18 21 19 2 31,0 22,6

A12 25 48 12 23 11 2 20,7 24,7

A13 26 17 5 11 1 0 5,8 11,0

A13hD 27 1 0 0 0 1 0,0 0,7

A14 28 9 1 7 1 0 1,5 7,0

A15 29 8 2 5 1 0 2,5 5,0

A16 30 9 1 8 0 0 1,0 8,0

Gesamt 31 1734 481 538 570 145 850,4 628,9

Bestandsaufnahme für die Ist-Analyse nach §15 Absatz 2 und Ermittlung der Zielvorgabe nach § 15 
Absatz 3 NGG für die Dienststelle Kernverwaltung (ohne Sozial- und Erziehungsdienst): Teil 1 von 2

6. Gleichstellungsplan Kernverwaltung
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Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

lau-
fende 
Num-
mer

Anzahl der 
Beschäftig-
ten insge-
samt

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Frauen

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Männer

davon Teil-
zeitkräfte – 
Frauen

davon Teil-
zeitkräfte – 
Männer

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäquiva-
lenten (Personalkapazi-
tät) – Frauen

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäqui-
valenten (Personal-
kapazität) – Männer

1 2 A B C D E F G

EG 02 1 28 1 3 20 4 12,3 6,4

EG 03 2 70 12 37 9 12 17,6 45,5

EG 04 3 53 4 37 2 10 5,0 44,4

EG 05 4 263 62 67 124 10 139,2 73,8

EG 06 5 107 26 36 39 6 54,0 39,6

EG 07 6 135 53 22 56 4 90,1 25,0

EG 08 7 104 43 21 34 6 65,0 25,1

EG 09a 8 171 49 50 51 21 81,6 61,1

EG 09b 9 110 15 26 39 30 35,5 38,3

EG 09c 10 79 34 14 22 9 50,7 19,6

EG 10 11 74 33 12 25 4 49,1 14,8

EG 11 12 104 19 40 30 15 40,2 51,4

EG 12 13 39 4 21 11 3 12,3 23,2

EG 13 14 34 9 10 13 2 17,0 11,7

EG 14 15 25 8 11 5 1 11,3 11,8

EG 15 16 10 0 6 4 0 2,1 6,0

EG 15a 17 1 0 1 0 0 0,0 1,0

A6 18 13 9 4 0 0 9,0 4,0

A7 19 12 2 1 9 0 7,9 1,0

A8 20 43 17 9 17 0 28,0 9,0

A9mD 21 27 9 14 2 2 10,3 15,6

A9 22 30 15 13 2 0 16,6 13,0

A10 23 50 18 8 23 1 33,0 8,8

A11 24 60 18 21 19 2 31,0 22,6

A12 25 48 12 23 11 2 20,7 24,7

A13 26 17 5 11 1 0 5,8 11,0

A13hD 27 1 0 0 0 1 0,0 0,7

A14 28 9 1 7 1 0 1,5 7,0

A15 29 8 2 5 1 0 2,5 5,0

A16 30 9 1 8 0 0 1,0 8,0

Gesamt 31 1734 481 538 570 145 850,4 628,9

Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

Anteil eines 
Geschlechts 
an der Zahl 
der Beschäf-
tigten in Pro-
zent – Frauen

Anteil an 
der Zahl der 
Beschäftig-
ten in Pro-
zent – Män-
ner

Anteil am 
Beschäfti-
gungsvo-
lumen – 
Frauen

Anteil am 
Beschäfti-
gungsvo-
lumen – 
Männer

Feststellung der Unter-
repräsentanz bezogen 
auf das Beschäftigungs-
volumen von Frauen/
Männern (Anteil < 45 
Prozent) – unterreprä-
sentiertes Geschlecht:

Feststellung der Unterreprä-
sentanz bezogen auf das Be-
schäftigungsvolumen von 
Frauen/Männern (Anteil < 45 
Prozent) – zum Stichtag 30. 
Juni 2020 festgestellter an-
teiliger von-Hundert-Satz

Hinweise

1 H I J K L M (J oder K) N

EG 02 75,0 25,0 65,8 34,2 Männer 34,2

EG 03 30,0 70,0 27,8 72,2 Frauen 27,8

EG 04 11,3 88,7 10,1 89,9 Frauen 10,1

EG 05 70,7 29,3 65,4 34,6 Männer 34,6 *

EG 06 60,7 39,3 57,7 42,3 Männer 42,3

EG 07 80,7 19,3 78,3 21,7 Männer 21,7

EG 08 74,0 26,0 72,2 27,8 Männer 27,8

EG 09a 58,5 41,5 57,2 42,8 Männer 42,8

EG 09b 49,1 50,9 48,1 51,9 48,1 **

EG 09c 70,9 29,1 72,1 27,9 Männer 27,9

EG 10 78,4 21,6 76,8 23,2 Männer 23,2

EG 11 47,1 52,9 43,9 56,1 Frauen 43,9

EG 12 38,5 61,5 34,6 65,4 Frauen 34,6

EG 13 64,7 35,3 59,3 40,7 Männer 40,7

EG 14 52,0 48,0 49,0 51,0 49,0

EG 15 40,0 60,0 25,6 74,4 Frauen 25,6

EG 15a 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A6 69,2 30,8 69,2 30,8 Männer 30,8

A7 91,7 8,3 88,7 11,3 Männer 11,3

A8 79,1 20,9 75,7 24,3 Männer 24,3

A9mD 40,7 59,3 39,9 60,1 Frauen 39,9

A9 56,7 43,3 56,1 43,9 Männer 43,9

A10 82,0 18,0 79,1 20,9 Männer 20,9

A11 61,7 38,3 57,9 42,1 Männer 42,1

A12 47,9 52,1 45,7 54,3 45,7

A13 35,3 64,7 34,3 65,7 Frauen 34,3

A13hD 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A14 22,2 77,8 17,6 82,4 Frauen 17,6

A15 37,5 62,5 33,3 66,7 Frauen 33,3

A16 11,1 88,9 11,1 88,9 Frauen 11,1

Gesamt 60,6 39,4 57,5 42,5 Männer 42,5

Bestandsaufnahme für die Ist-Analyse nach §15 Absatz 2 und Ermittlung der Zielvorgabe nach § 15 
Absatz 3 NGG für die Dienststelle Kernverwaltung (ohne Sozial- und Erziehungsdienst): Teil 2 von 2

*  EG 05 beinhaltet auch Mitarbeitende aus Schulsekretariaten,  
Verkehrskontrolle, Bibliotheken, Handwerk mit Ausbildung

** EG 09b beinhaltet auch Musikschullehrerinnen/Musikschullehrer

 ausgeglichene Verteilung nach dem NGG
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6.1 Bestandsaufnahme

Die Tabelle auf den Seiten 22 und 23 stellt die 
Aufteilung nach Frauen und Männern in den 
einzelnen Entgelt- und Besoldungsgruppen für 
die Dienststelle Kernverwaltung dar.

6.2 Analyse

Mit insgesamt 1.734 Personen ist die „Kernver-
waltung“ der zahlenmäßig größte Bereich. Hie-
runter fallen alle Aufgaben der Dezernate 1 bis 
4 und des Jobcenters. Nicht dazu gehören die 
in übrigen Gleichstellungsplänen dargestellten 
Bereiche. Dem Umfang entsprechend breit gefä-
chert sind die Tätigkeiten und Qualifikationen 
der Jobs in der Kernverwaltung. Exemplarisch 
werden deshalb zwei Entgeltgruppen genauer 
betrachtet, die diese Vielfalt und Unterschied-
lichkeiten verdeutlichen.

Fokus 1: Entgeltgruppe 5

Die größte Gruppe an Mitarbeitenden findet sich 
in der EG 5 mit insgesamt 263 Personen. Darunter 
fallen die Schulsekretärinnen (67 Frauen, kein 
Mann), der Bibliotheksdienst (17 Frauen, 1 Mann), 
der Zentrale Außendienst (17 Frauen, 11 Männer), 
die handwerklich geprägten Bereiche Straßen-
unterhaltung (keine Frau, 13 Männer) oder die 
Arbeit in Grünflächen (32 Männer, 4 Frauen). Über 
alles betrachtet liegt der Frauenanteil bei 65 Pro-
zent. Das darf den Blick nicht verbauen für die sehr 
große Streuung in den verschiedenen Tätigkeiten.

In unterschiedlicher Ausprägung zeigen sich 
hier schon typische Frauen- oder Männerberufe, 
die nicht auf Knopfdruck verändert werden 
können. Eine Verbesserung der Bewerbungs-
situation und Steigerung der Bewerbungen des 
jeweils unterrepräsentierten Geschlechts ist da 
eine Daueraufgabe. 

Fokus 2: Entgeltgruppe 9b

Als zweites Beispiel soll die Entgeltgruppe 9b 
dienen. Hierunter fallen zum Beispiel Musik-
lehrerinnen und Musiklehrer (je 28 Frauen und 

Männer), ansonsten nahezu alle Tätigkeiten von 
Verwaltung über IT, Technik und Bibliotheken. 
Die übrigen 54 Personen verteilen sich auf 26 
Frauen und 28 Männer. Neben der Entgelt-
gruppe 14 und der Besoldungsgruppe A12 wird 
hier die gesetzliche Vorgabe erfüllt und der 
Anteil an Frauen und Männern liegt jeweils über 
45 Prozent.

6.3 Fluktuationsprognose

Zum Stichtag 30. Juni 2020 waren im Bereich 
der Kernverwaltung insgesamt 1.734 Personen 
beschäftigt. Eine Fluktuation von jährlich 4,5 
Prozent ergibt hier rund 78 neu zu besetzende 
Stellen pro Jahr. Für den Berichtszeitraum 2021 
bis 2023 sind somit voraussichtlich 234 Stellen 
neu zu besetzen. 

Zum Vergleich: im vergangenen Berichtszeit-
raum 2018 bis 2020 lag der berechnete Stellen-
abgang im Bereich Kernverwaltung bei insge-
samt 318 Personen. 

6.4 Evaluation

Durch die Vielzahl der Aufgaben, Qualifikationen 
und Arbeitsbedingungen ist es im Bereich der 
Kernverwaltung besonders wichtig, auf die im 
Kapitel 3 (Vereinbarkeit von Beruf, Familie und 
Privatleben) und 4 (Frauen in Führung) erläuter-
ten grundlegenden Instrumente hinzuweisen. 
In einzelnen Berufsbildern gilt es durch gezielte 
Maßnahmen, die gewohnten Berufsmuster 
zu verändern. Hier spielen Imagekampagnen 
und Informationen eine große Rolle, die auch 
bereichsübergreifend konzipiert werden. Bis-
weilen kann schon das (erstmalige) Umsetzen 
einer Teilzeittätigkeit – insbesondere außerhalb 
der Verwaltungsaufgaben – ein wichtiger Schritt 
zur Flexibilisierung und Weiterentwicklung der 
Arbeitsbedingungen sein. Die begonnenen Maß-
nahmen auf der Grundlage der oben genannten 
Instrumente zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie 
und Privatleben und werden fortgeführt und 
weiterentwickelt. 
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Der Schwerpunkt des letzten Gleichstellungs-
planes waren Maßnahmen, die insbesondere 
die Förderung von Frauen in Führung betrafen. 
Diese Bausteine dazu wurden umgesetzt: Das 
bewusste Bedenken von Frauen bei freiwerden-
den Führungspositionen im Stellenbesetzungs-
verfahren, durch die Aufnahme des Teilzeitzu-
satzes in Ausschreibungen und auch durch die 
Gewährung von gewünschten Stundenreduzie-
rungen von Führungskräften. Das neue Konzept 
Führungstalente wurde gestartet und wird in 
diesem Gleichstellungsplan mit angepassten 
Bedingungen weiterverfolgt.

Bisherige Maßnahmen:  
Umsetzung 2018 bis 2020
Bisherige Maßnahme Umsetzung 2018 bis 2020

Führungstalente Das neue Konzept wurde er-
stellt und begonnen. In verbes-
serter Form wird es im neuen 
Gleichstellungsplan fortge-
führt.

Frauen in Führungspositio-
nen bringen
Bei der Nachbesetzung von 
Führungsstellen verstärkt 
Frauen aktivieren.

Aktives und bewusstes Beden-
ken dieser Maßnahme bei der 
Besetzung freiwerdender Füh-
rungspositionen.
Teilzeitzusatz in Ausschreibun-
gen für Führungspositionen 
ergänzen.

Teilzeit in Führungspositio-
nen unterstützen
Teilzeit bei Führungskräften 
realisieren.

Stundenreduzierungswün-
schen wurde entsprochen.

6.5 Ziele und Maßnahmen 

Maßnahmen: 
Umsetzung 2021 bis 2023

Maßnahmen Frauen in Führung Umsetzung 2021 bis 2023

Führungstalente/Talententwicklung Ab 2021 wird es einen Neustart dieses Moduls geben mit dem 
Ziel, mehr Nachhaltigkeit zu schaffen.

Flexibilisierung der Arbeitszeit
Die vorhandenen Regelungen weiter entwickeln und darüber in-
formieren und beraten. Das gilt für zeitliche und räumliche Flexi-
bilisierung und schließt Führungskräfte ein.

Flexible Arbeitszeiten weiterhin gut bewerben.
Führung in Teilzeit: Wie können die Aufgaben bei verringertem 
Stundenumfang erledigt werden? Die Prüfung der Trennung von 
anteiligen Sachaufgaben ist wesentlich, hier ist immer eine Bera-
tung durch den Fachdienst Personal und Organisation möglich.
Neue Dienstvereinbarung Telearbeit/mobiles Arbeiten; sie gilt 
jetzt und zukünftig auch für Führungskräfte.
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Maßnahmen Frauen in Führung Umsetzung 2021 bis 2023

Informationsumfang weiter ausbauen
Es gibt sehr viele Angebote und Möglichkeiten. Wie lassen sich 
die Infos darüber noch besser darstellen und verbreiten?

Mehr Transparenz im Intranet schaffen. 
Die regelmäßig erscheinende Information für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu Themen und Neuigkeiten aus der Personal-
entwicklung („Fokus PE“) nutzen.
Artikel in der OLround veröffentlichen.
Neues Merkblatt im Hosentaschenformat: Welche Angebote gibt 
es bereits, wie profitiere ich von der Vielzahl der Angebote?
Den internen Jahreskalender für die Themen Vereinbarkeit von 
Beruf, Familie und Privatleben gestalten. Für das Jahr 2021 wurde 
Nachhaltigkeit aufgenommen, Umsetzung im Jahr 2022 mög-
lich.

Mentoring-Programm
Unterstützenden Rahmen schaffen, um die Entwicklung von 
Nachwuchskräften zu fördern.

Mentoring-Programme für weibliche Nachwuchskräfte und alle 
weiblichen Beschäftigten entwickeln. Ziele und Rahmenbedin-
gungen werden gemeinsam vom Fachdienst Personal und Orga-
nisation und dem Gleichstellungsbüro definiert.

Fortbildung für Frauen
Spezielle Themen identifizieren, um gezielte Angebote zu ma-
chen.

Spezielle Fortbildungen für Frauen zu den Themen 
Selbststärkung, 
Rollenverständnis, 
Doppelbelastung oder 
besonderen Lebenssituationen
anbieten. Themen werden in Absprache mit dem Gleichstel-
lungsbüro bestimmt.

Neu in der Verwaltung?
Fortbildungsangebote, um den Einstieg in die Welt der Verwal-
tung zu erleichtern.

Angebote für Neulinge in der Verwaltung und Quereinsteigen-
de: Entwicklung einer E-Learning-Plattform oder E-Learning-Mo-
dulen im Intranet.

„Mittagsgespräch“
Unterstützung pflegender Kolleginnen und Kollegen.

Austausch zum Thema Pflege in einem mittäglichen Informati-
onsformat.

Kinderbetreuung bei Fortbildung
Das bestehende Angebot zur Kinderbetreuung bei städtischen 
Fortbildungen ausbauen und bewerben.

Modalitäten für Kostenübernahme privater nicht verwandter Ba-
bysitter klären und über Gesamtangebot weiter informieren.

Ferienbetreuung
Es gibt die Angebote, über die gesammelt informiert werden 
soll.

Die Ferienbetreuungsangebote bündeln und bekannt machen, 
in Zusammenarbeit mit dem Amt für Schule und Bildung.

Elternzeit: In Verbindung bleiben
Die vorhandenen Möglichkeiten ausbauen und bewerben.

Der Intranetzugriff über das Extranet wird schon angeboten, 
dazu soll eine Info über das Erscheinen der städtischen OLround 
als Impuls zur Nutzung des Angebots an die private E-Mail- 
Adresse geschickt werden.

Maßnahmen Frauen in Führung, fortgesetzt Umsetzung 2021 bis 2023

Paritätisch besetzte Leitungsvertretung
Eine paritätische Besetzung, wenn die Auswahlmöglichkeit be-
steht.

Mögliche Kriterien hierfür sind zum Beispiel die Aufgaben-
schnittmenge, der Status als Vertrauensperson oder die Dauer 
der Stelleninhabe.

Förderung des unterrepräsentierten Geschlechts
Erhöhung der Bewerbungszahlen und Erhöhung der Aufmerk-
samkeit.

Azubi-Filme mit dem Selbstverständnis, das unterrepräsentierte 
Geschlecht zu fördern (siehe Ausbildungs-Film mit dem Abfall-
wirtschaftsbetrieb).
Anpassung der Stellenanzeigen durch neues Bildmaterial.

„Setz die Genderbrille auf“
Den Alltag mal durchleuchten lassen.

Angelehnt an „Wenn Ämter schreiben“ ein Azubi-Projekt, um den 
freien Blick auf den Umgang mit Genderthemen zu werfen.

Kinderbuch
Nach dem Vorbild von Pixie-Büchern oder ähnlichen Publikatio-
nen.

Ämterübergreifende Idee, um Rollenklischees und typisch weib-
liche – typisch männliche Berufsbilder aufzugreifen. Mit Bezug 
zu Oldenburg.

Maßnahmen aus der Umfrage (siehe unter Kapitel 4. Frauen in Führung): 
Umsetzung 2021 bis 2023
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Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

lau-
fende 
Num-
mer

Anzahl der 
Beschäftig-
ten insge-
samt

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Frauen

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Männer

davon Teil-
zeitkräfte – 
Frauen

davon Teil-
zeitkräfte – 
Männer

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäquiva-
lenten (Personalkapazi-
tät) – Frauen

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäqui-
valenten (Personal-
kapazität) – Männer

1 2 A B C D E F G

S02 1 14 1 0 12 1 8,0 0,8

S03 2 59 18 2 37 2 45,8 3,4

S04 3 4 0 0 3 1 1,8 0,5

S08a 4 142 46 9 82 5 110,1 13,1

S08b 5 51 14 10 21 6 28,2 14,5

S09 6 11 2 3 6 0 6,8 3,0

S10 7 2 0 0 1 1 0,8 1,0

S11b 8 48 8 9 29 2 27,3 10,0

S12 9 88 32 21 31 4 54,4 24,1

S13 10 5 3 0 2 0 4,8 0

S14 11 58 18 8 29 3 40,0 10,2

S15 12 28 14 4 10 0 20,5 4,0

S16 13 6 5 0 1 5,8 0

S17 14 9 2 4 3 0 4,5 4,0

Gesamt 15 525 163 70 267 25 358,8 89

Bestandsaufnahme für die Ist-Analyse nach §15 Absatz 2 und Ermittlung der Zielvorgabe nach § 15 
Absatz 3 NGG für die Dienststelle Kernverwaltung, hier Sozial- und Erziehungsdienst: Teil 1 von 2

7. Gleichstellungsplan Sozial- und Erziehungsdienst
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Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

lau-
fende 
Num-
mer

Anzahl der 
Beschäftig-
ten insge-
samt

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Frauen

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Männer

davon Teil-
zeitkräfte – 
Frauen

davon Teil-
zeitkräfte – 
Männer

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäquiva-
lenten (Personalkapazi-
tät) – Frauen

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäqui-
valenten (Personal-
kapazität) – Männer

1 2 A B C D E F G

S02 1 14 1 0 12 1 8,0 0,8

S03 2 59 18 2 37 2 45,8 3,4

S04 3 4 0 0 3 1 1,8 0,5

S08a 4 142 46 9 82 5 110,1 13,1

S08b 5 51 14 10 21 6 28,2 14,5

S09 6 11 2 3 6 0 6,8 3,0

S10 7 2 0 0 1 1 0,8 1,0

S11b 8 48 8 9 29 2 27,3 10,0

S12 9 88 32 21 31 4 54,4 24,1

S13 10 5 3 0 2 0 4,8 0

S14 11 58 18 8 29 3 40,0 10,2

S15 12 28 14 4 10 0 20,5 4,0

S16 13 6 5 0 1 5,8 0

S17 14 9 2 4 3 0 4,5 4,0

Gesamt 15 525 163 70 267 25 358,8 89

Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

Anteil eines 
Geschlechts 
an der Zahl 
der Beschäf-
tigten in Pro-
zent – Frauen

Anteil an 
der Zahl der 
Beschäftig-
ten in Pro-
zent – Män-
ner

Anteil am 
Beschäfti-
gungsvo-
lumen – 
Frauen

Anteil am 
Beschäfti-
gungsvo-
lumen – 
Männer

Feststellung der Unterre-
präsentanz bezogen auf 
das Beschäftigungsvo-
lumen von Frauen/Män-
nern (Anteil < 45 Pro-
zent) – unterrepräsen-
tiertes Geschlecht:

Feststellung der Unterreprä-
sentanz bezogen auf das Be-
schäftigungsvolumen von 
Frauen/Männern (Anteil < 
45 Prozent) – zum Stichtag 
30. Juni 2020 festgestellter 
anteiliger von-Hundert-Satz

Hinweise

1 H I J K L M (J oder K) N

S02 92,9 7,1 91,3 8,7 Männer 8,7

S03 93,2 6,8 93,1 6,9 Männer 6,9

S04 75,0 25,0 78,7 21,3 Männer 21,3

S08a 90,1 9,9 89,4 10,6 Männer 10,6

S08b 68,6 31,4 66,0 34,0 Männer 34,0

S09 72,7 27,3 69,3 30,7 Männer 30,7

S10 50,0 50,0 45,3 54,7 45,3

S11b 77,1 22,9 73,1 26,9 Männer 26,9

S12 71,6 28,4 69,3 30,7 Männer 30,7

S13 100,0 0,0 100,0 0,0 Männer 0,0

S14 81,0 19,0 79,7 20,3 Männer 20,3

S15 85,7 14,3 83,6 16,4 Männer 16,4

S16 100,0 0,0 100,0 0,0 Männer 0,0

S17 55,6 44,4 53,2 46,8 46,8

Gesamt 81,9 18,1 80,2 19,8 Männer 19,8

Bestandsaufnahme für die Ist-Analyse nach §15 Absatz 2 und Ermittlung der Zielvorgabe nach § 15 
Absatz 3 NGG für die Dienststelle Kernverwaltung, hier Sozial- und Erziehungsdienst: Teil 2 von 2

 ausgeglichene Verteilung nach dem NGG
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7.1 Bestandsaufnahme

Die Tabelle auf den Seiten 28 und 29 stellt die 
Aufteilung nach Frauen und Männern in den 
einzelnen Entgelt- und Besoldungsgruppen für 
die Dienststelle Kernverwaltung, Sozial- und 
Erziehungsdienst dar.

7.2 Analyse

Bei diesen Aufgaben, die organisatorisch der 
Kernverwaltung zuzuordnen sind, zeigt sich 
das „typische“ Rollenbild der Erzieherin, die 
überwiegend in Teilzeit tätig ist. Während bei 
den Ganztagskräften insgesamt das Verhältnis 
annähernd 2:1 ist, erhöht es sich bei den Teilzeit-
beschäftigten auf 10:1. Das zeigt einerseits einen 
hohen Grad an zeitlicher Flexibilität, andererseits 
spiegelt es eine (gesellschaftliche) Erwartung, 
dass neben dem Beruf die Betreuung der Familie 
(Kinder, Pflege) noch immer zum weitaus größe-
ren Anteil von Frauen übernommen wird. 

Insgesamt muss attestiert werden, dass der Ein-
fluss auf die Unterrepräsentanz gering bleibt, 
solange Männer nicht häufiger diese Berufs-
bilder wählen. Der Weg, früh das Interesse zu 
wecken, ist daher ein maßgeblicher Schritt. In 
2020 wurden bis Oktober 73 Praktikumsplätze 
in Kindertagesstätten, Horten oder Freizeitein-
richtungen vergeben, der Anteil männlicher 
Praktikanten lag bei 21 Personen, also rund 29 
Prozent.

7.3 Fluktuationsprognose

Zum Stichtag 30. Juni 2020 waren im Bereich 
des Sozial- und Erziehungsdienstes insgesamt 
525 Personen beschäftigt. Eine Fluktuation von 
jährlich 4,5 Prozent ergibt hier rund 24 neu zu 
besetzende Stellen pro Jahr. Für den Berichts-
zeitraum 2021 bis 2023 sind somit voraussicht-
lich 71 Stellen neu zu besetzen. 

Zum Vergleich: Im vergangenen Berichtszeit-
raum 2018 bis 2020 lag der berechnete Stellen-
abgang im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst 
bei insgesamt 90 Personen. 

7.4 Evaluation

Durch die vorgenannten Daten und Strukturen 
wird deutlich, dass weiter die Bestrebungen 
bestehen, den Beruf des Erziehers für Männer 
attraktiv zu machen. Dazu dienen Praktika in 
der Schulzeit oder der konkrete Hinweis in 
Ausschreibungen. Für den Einstieg in diesen 
Beruf ist wiederum die Frage nach Ausbildungs-
plätzen maßgeblich, die bisher aus rechtlichen 
Gründen von der Stadt Oldenburg nicht ange-
boten werden können. Durch diese Rahmenbe-
dingungen werden die bisherigen Maßnahmen 
weiterverfolgt und aufgrund der Erfahrungen 
weiter angepasst.

Bisherige Maßnahmen:  
Umsetzung 2018 bis 2020

Bisherige Maßnahme Umsetzung 2018 bis 2020

Bewerbungen von Männern 
erhöhen

In Ausschreibungen wird ein 
Zusatz für den ausdrücklichen 
Wunsch nach Bewerbungen 
von Männern eingebaut.

Führungspositionen paritä-
tisch besetzen

Wenn möglich, werden paritä-
tische Konstellationen auf der 
Führungsebene gebildet.

Praktika anbieten Den Beruf bereits bei Schüle-
rinnen und vor allem Schülern 
bekannt machen.
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7.5 Ziele und Maßnahmen

Maßnahmen: Umsetzung 2021 bis 2023

Bisherige Maßnahme Umsetzung 2021 bis 2023

Schülerpraktika statt ,,Schnupperzeiten‘‘
Jungen als Schülerpraktikanten in Kindertagesstätten, in denen 
bereits Erzieher tätig sind.

Aushang in Kindertagesstätten mit gezielter Ansprache von Jun-
gen, zum Beispiel über visuelle und sprachliche Form.

Erzieher-Ausbildung
Städtische Ausbildung von Erziehern. 

Umsetzung ist erst eine Perspektive, wenn die rechtliche Mög-
lichkeit dazu besteht.

„Männerzusatz“
Textzusatz in Ausschreibungen, paritätische Besetzung der Fo-
tos. 

Gezielte Ansprache männlicher Bewerber, Erstellen neuer Fotos, 
die das verdeutlichen. 
,,Aufgrund der Aufgabenstellung sowie einer paritätischen Be-
setzung des Teams freuen wir uns besonders über die Bewer-
bung von Männern‘‘.

Leitungsvertretung
Paritätische Besetzung der Leitungsvertretung. 

Diese wird angestrebt, um Möglichkeiten zur Bewährung für Lei-
tungsaufgaben zu schaffen – der Ausschreibungstext muss mit 
einem entsprechenden Hinweis angepasst werden.
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Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

lau-
fende 
Num-
mer

Anzahl der 
Beschäftig-
ten insge-
samt

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Frauen

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Männer

davon Teil-
zeitkräfte – 
Frauen

davon Teil-
zeitkräfte – 
Männer

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäquiva-
lenten (Personalkapazi-
tät) – Frauen

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäqui-
valenten (Personal-
kapazität) – Männer

1 2 A B C D E F G

EG 04 1 1 0 0 0 1 0 0,9

EG 05 2 3 2 1 0 0 2,0 1,0

EG 06 3 1 0 0 1 0 0,9 0

EG 07 4 2 0 0 1 1 0,5 0,8

EG 08 5 2 0 1 1 0 0,8 1,0

EG 09b 6 2 0 0 0 2 0 1,2

A7 7 50 1 49 0 0 1,0 49,0

A8 8 43 0 43 0 0 0 43,0

A9mD 9 37 0 37 0 0 0 37,0

A9 10 3 0 3 0 0 0 3,0

A10 11 5 1 2 1 1 1,8 2,6

A11 12 6 0 5 1 0 0,9 5,0

A12 13 5 0 4 0 1 0 4,9

A14 14 1 0 1 0 0 0 1,0

A16 15 1 0 1 0 0 0 1,0

Gesamt 16 162 4 147 5 6 7,8 151,4

Bestandsaufnahme für die Ist-Analyse nach §15 Absatz 2 und Ermittlung der Zielvorgabe nach § 15 
Absatz 3 NGG für die Dienststelle Feuerwehr: Teil 1 von 2

8. Gleichstellungsplan Feuerwehr
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Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

lau-
fende 
Num-
mer

Anzahl der 
Beschäftig-
ten insge-
samt

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Frauen

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Männer

davon Teil-
zeitkräfte – 
Frauen

davon Teil-
zeitkräfte – 
Männer

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäquiva-
lenten (Personalkapazi-
tät) – Frauen

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäqui-
valenten (Personal-
kapazität) – Männer

1 2 A B C D E F G

EG 04 1 1 0 0 0 1 0 0,9

EG 05 2 3 2 1 0 0 2,0 1,0

EG 06 3 1 0 0 1 0 0,9 0

EG 07 4 2 0 0 1 1 0,5 0,8

EG 08 5 2 0 1 1 0 0,8 1,0

EG 09b 6 2 0 0 0 2 0 1,2

A7 7 50 1 49 0 0 1,0 49,0

A8 8 43 0 43 0 0 0 43,0

A9mD 9 37 0 37 0 0 0 37,0

A9 10 3 0 3 0 0 0 3,0

A10 11 5 1 2 1 1 1,8 2,6

A11 12 6 0 5 1 0 0,9 5,0

A12 13 5 0 4 0 1 0 4,9

A14 14 1 0 1 0 0 0 1,0

A16 15 1 0 1 0 0 0 1,0

Gesamt 16 162 4 147 5 6 7,8 151,4

Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

Anteil eines 
Geschlechts 
an der Zahl 
der Beschäf-
tigten in Pro-
zent – Frauen

Anteil an 
der Zahl der 
Beschäftig-
ten in Pro-
zent – Män-
ner

Anteil am 
Beschäfti-
gungsvo-
lumen – 
Frauen

Anteil am 
Beschäfti-
gungsvo-
lumen – 
Männer

Feststellung der Unter-
repräsentanz bezogen 
auf das Beschäftigungs-
volumen von Frauen/
Männern (Anteil < 45 
Prozent) – unterreprä-
sentiertes Geschlecht:

Feststellung der Unterreprä-
sentanz bezogen auf das Be-
schäftigungsvolumen von 
Frauen/Männern (Anteil < 45 
Prozent) – zum Stichtag 30. 
Juni 2020 festgestellter an-
teiliger von-Hundert-Satz

Hinweise

1 H I J K L M (J oder K) N

EG 04 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

EG 05 66,7 33,3 66,7 33,3 Männer 33,3

EG 06 100,0 0,0 100,0 0,0 Männer 0,0

EG 07 50,0 50,0 39,4 60,6 Frauen 39,4

EG 08 50,0 50,0 43,9 56,1 Frauen 43,9

EG 09b 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A7 2,0 98,0 2,0 98,0 Frauen 2,0

A8 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A9mD 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A9 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A10 40,0 60,0 40,0 60,0 Frauen 40,0

A11 16,7 83,3 14,9 85,1 Frauen 14,9

A12 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A14 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A16 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

Gesamt 5,6 94,4 4,9 95,1 Frauen 4,9

Bestandsaufnahme für die Ist-Analyse nach §15 Absatz 2 und Ermittlung der Zielvorgabe nach § 15 Absatz 3 NGG für die Dienststelle Feuerwehr: Teil 2 
von 2

 ausgeglichene Verteilung nach dem NGG
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8.1 Bestandsaufnahme

Die Tabelle auf den Seiten 34 und 35 stellt die 
Aufteilung nach Frauen und Männern in den 
einzelnen Entgelt- und Besoldungsgruppen für 
die Dienststelle Feuerwehr dar.

8.2 Analyse

Die Feuerwehr ist ein Bereich, in dem es weiter 
gilt, das historische Rollenmodell „typisch männ-
lich“ aufzubrechen und die Tätigkeit auch für 
Bewerberinnen interessant zu machen. Umso 
wichtiger ist es, dass bereits eine Feuerwehrfrau 
den Dienst bei der Stadt Oldenburg aufgenom-
men hat. Darauf aufbauend werden außen-
wirksame Maßnahmen ergriffen, um das Bild 
Feuerwehrmann-Feuerwehrfrau zu platzieren. 
Der Sporttest wurde modifiziert und die Vor-
bereitung über einen Sporttag erleichtert. Ein 
wichtiger Schritt ist auch die Realisierung von 
Teilzeitwünschen, so dass sowohl in den Ent-
geltgruppen 6, 7, 8 als auch in den Besoldungs-
gruppen A10, A11, A12 jeweils zeitliche Flexi-
bilisierungsmöglichkeiten umgesetzt wurden. 
Darin sind auch drei Stellen des Einsatzdienstes 
enthalten.

8.3 Fluktuationsprognose

Zum Stichtag 30. Juni2020 waren im Bereich der 
Feuerwehr insgesamt 162 Personen beschäftigt. 
Eine Fluktuation von jährlich 4,5 Prozent ergibt 
hier rund 7 neu zu besetzende Stellen pro Jahr. 
Für den Berichtszeitraum 2021 bis 2023 sind 
somit voraussichtlich 21 Stellen neu zu beset-
zen. 

Zum Vergleich: im vergangenen Berichtszeit-
raum 2018 bis 2020 lag der berechnete Stellen-
abgang im Bereich Feuerwehr bei insgesamt 30 
Personen. 

8.4 Evaluation

Wesentliche Punkte sind umgesetzt worden, vor 
allem, wo es um die große Hürde Sporttest geht. 
Dieser wurde modifiziert und auf zwei Tage 
verteilt. Zur Vorbereitung wird ein Probetag mit 
Trainingsberatung angeboten. An dieser Stelle 
wird deutlich, dass die Mindestanforderungen 
an Fitness nicht unterschritten werden können, 
weil der Berufsalltag enorme Belastungen mit 
sich bringt. Da es ausreichend „starke Frauen“ 
gibt, gilt es daher, auch über das Image deren 
Zahl zu erhöhen. Neben dieser physischen 
Hürde werden deshalb vor allem auch Maßnah-
men ergriffen, die die Aufgaben deutlicher in 
der Wahrnehmung der potentiellen weiblichen 
Bewerberinnen erhöhen: Etwa für Aufgaben im 
Rettungsdienst oder durch das Angebot eines 
Freiwilligen Sozialen Jahres, das vorrangig für 
Bewerberinnen ist. Die Umsetzung von Teilzeit 
in unterschiedlichen Arbeitsfeldern ist ein 
wichtiges Zeichen für Flexibilisierung.



Zum Vergleich: im vergangenen Berichtszeit-
raum 2018 bis 2020 lag der berechnete Stellen-
abgang im Bereich Feuerwehr bei insgesamt 30 
Personen. 

8.4 Evaluation

Wesentliche Punkte sind umgesetzt worden, vor 
allem, wo es um die große Hürde Sporttest geht. 
Dieser wurde modifiziert und auf zwei Tage 
verteilt. Zur Vorbereitung wird ein Probetag mit 
Trainingsberatung angeboten. An dieser Stelle 
wird deutlich, dass die Mindestanforderungen 
an Fitness nicht unterschritten werden können, 
weil der Berufsalltag enorme Belastungen mit 
sich bringt. Da es ausreichend „starke Frauen“ 
gibt, gilt es daher, auch über das Image deren 
Zahl zu erhöhen. Neben dieser physischen 
Hürde werden deshalb vor allem auch Maßnah-
men ergriffen, die die Aufgaben deutlicher in 
der Wahrnehmung der potentiellen weiblichen 
Bewerberinnen erhöhen: Etwa für Aufgaben im 
Rettungsdienst oder durch das Angebot eines 
Freiwilligen Sozialen Jahres, das vorrangig für 
Bewerberinnen ist. Die Umsetzung von Teilzeit 
in unterschiedlichen Arbeitsfeldern ist ein 
wichtiges Zeichen für Flexibilisierung.
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Bisherige Maßnahmen:  
Umsetzung 2018 bis 2020

Bisherige Maßnahme Umsetzung 2018 bis 2020

Erweiterte Berufsbilder
Bei Ausschreibungen wer-
den zusätzliche geeignete 
Berufsbilder genannt, um 
mehr Bewerberinnen zu 
gewinnen.

In Ausschreibungen wird der 
Beruf der Gesundheits- und 
Krankenpflegerin beziehungs-
weise des Gesundheits- und 
Krankenpflegers mit aufgenom-
men.

Erweiterte Ausschreibungs-
medien
Entsprechend wird die 
Reichweite der Ausschrei-
bungen erhöht.

Die Stellenausschreibungen 
werden in Fachzeitschriften für 
Pflegeberufe und Rettungs-
dienstfachzeitschriften veröf-
fentlicht.
Stellenanzeigen werden in den 
verschiedenen freiwilligen Feu-
erwehren des Umkreises aus-
gehängt.

Kriterien des Sporttests
Ein zentraler Punkt in den 
Auswahlverfahren ist der 
Sporttest, der für Bewerbe-
rinnen eine große Hürde 
darstellt. Daher wurde der 
Sporttest mit Kriterien einer 
physischen, berufsfeldspe-
zifischen und geschlechts-
neutralen Eignungsprü-
fung aktualisiert

Auch zukünftig wird dieser 
Sporttest in den Auswahlverfah-
ren durchgeführt.

Vorbereitung Sporttest
Die Anforderungen an den 
Sporttest werden transpa-
rent gemacht.

In der Einladung zum Sporttest 
werden die Aufgaben und Krite-
rien des Sporttests mitgeteilt.
Es wird ein Probeeignungstest 
mit Trainingsberatung ange-
boten.

Einblick durch Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ)
Um potentiellen Bewer-
berinnen einen Einblick in 
den Berufsalltag zu geben, 
wird ein FSJ-Platz ange-
boten.

Jährlich wird ein Platz für das 
Freiwillige Soziale Jahr angebo-
ten, der bevorzugt mit Bewer-
berinnen besetzt werden soll.
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Maßnahmen Umsetzung 2021 bis 2023

Berufseinstieg erleichtern
Das Berufsbild wird Schülerinnen und Schülern vermittelt.

Das Freiwillige Soziale Jahr und der Zukunftstag für Jungen und 
Mädchen (girls‘ day) werden weiterhin jährlich angeboten.

Erweiterte Ausschreibungsmedien
Die Werbung für freie Stellen und Ausschreibungen wird inten-
siviert.

Stellenanzeigen der Berufsfeuerwehr werden stärker bei der Frei-
willigen Feuerwehr beworben, etwa durch Infobriefe, Flyer, Pla-
kate. Gleiches gilt für die Berufsbildenden Schulen, an denen die 
Werbung ebenfalls intensiviert wird.

Ausschreibung Brandmeisterinnen und Brandmeister 
Der Ausschreibungszyklus wird verringert.

Die Ausschreibung zur Ausbildung wird ein jährliches Angebot, 
bisher alle drei Jahre.

Vorbereitung Sporttest
Die Anforderungen an den Sporttest werden weiterhin transpa-
rent gemacht.

In der Einladung zum Sporttest werden die Aufgaben und Krite-
rien des Sporttests mitgeteilt.
Es wird ein Probeeignungstest mit Trainingsberatung angeboten.

Ausschreibungen verbessern
Durch veränderte Bilder soll die Aufmerksamkeit für Bewerberin-
nen erhöht werden.

Ausschreibungen werden immer mit einem Bild der Feuerwehr 
veröffentlicht, auf dem Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrmann 
und Feuerwehrfrau abgebildet sind.
Der Ausschreibungstext wird angepasst.

Netzwerk der Feuerwehrfrauen
Digitale Kanäle für Bewerberinnen nutzen.

Das bestehende Netzwerk der Feuerwehrfrauen, www.feuer-
wehrfrauen.de, wird mehr genutzt, Ausschreibungen dort ver-
öffentlicht.

Evaluation der Bewerbungszahlen
Verbesserung der Datengrundlage zur Analyse der Maßnahmen.

Zum nächsten Gleichstellungsplan 2024 soll eine studentische 
Kraft die Bewerbungszahlen evaluieren. Bestehen ausreichend 
personelle Ressourcen, sollen die jährlich durchgeführten Aus-
wahlverfahren genutzt werden, um eine bessere Datengrundla-
ge einschließlich der abgeleiteten Maßnahmen für die Weiter-
entwicklung der Anpassungen für die Gewinnung von Frauen zu 
erhalten.

Kampagne zur Imagearbeit
Zusätzliche Schritte, um die Wahrnehmung zu verändern.

Zum Beispiel über die Initiative Zukunftstag für Jungen und 
Mädchen (girls‘ day und boys‘ day).
Erstellen eines Pixi-Buches, über die Arbeit einer Feuerwehrfrau. 
Die Buchidee kann insgesamt „typische“ Berufe für Frauen und 
Männer aufgreifen und gleichzeitig Oldenburger Motive in ei-
nem übergreifenden Projekt aufgreifen. 
Klärung, ob es ein solches Buch bereits gibt, das verteilt werden 
kann.
Klärung, ob die Kampagne des Landesfeuerwehrverbandes zum 
Akquirieren von Frauen Material bereit hält, das verteilt werden 
kann.

8.5 Ziele und Maßnahmen

Maßnahmen: Umsetzung 2021 bis 2023
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Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

lau-
fende 
Num-
mer

Anzahl der 
Beschäftig-
ten insge-
samt

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Frauen

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Männer

davon Teil-
zeitkräfte – 
Frauen

davon Teil-
zeitkräfte – 
Männer

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäquiva-
lenten (Personalkapazi-
tät) – Frauen

Beschäftigungsvolumen in Vollzeitäquivalenten (Per-
sonalkapazität) – Männer

1 2 A B C D E F G

EG 02 1 1 0 0 1 0 0,5 0

EG 02(ü) 2 21 0 21 0 0 0 21,0

EG 03 3 37 0 36 0 1 0 36,8

EG 04 4 18 2 13 0 3 2,0 14,4

EG 05 5 53 0 52 0 1 0 52,6

EG 06 6 11 1 9 0 1 1,0 9,5

EG 07 7 5 1 4 0 0 1,0 4,0

EG 08 8 5 1 3 0 1 1,0 3,6

EG 09a 9 2 1 0 1 0 1,8 0

EG 09b 10 2 0 2 0 0 0 2,0

EG 09c 11 2 0 2 0 0 0 2,0

EG 11 12 2 0 1 0 1 0 1,8

EG 12 13 4 0 4 0 0 0 4,0

EG 15 14 1 0 1 0 0 0 1,0

A8 18 2 0 2 0 0 0 2,0

A9mD 19 1 0 1 0 0 0 1,0

A10 15 1 0 0 1 0 0,8 0

A11 16 2 0 1 1 0 0,8 1,0

A13 17 2 0 2 0 0 0 2,0

Gesamt 18 172 6 154 4 8 8,8 158,7

Bestandsaufnahme für die Ist-Analyse nach §15 Absatz 2 und Ermittlung der Zielvorgabe nach § 15 
Absatz 3 NGG für die Dienststelle Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB): Teil 1 von 2

9. Gleichstellungsplan Abfallwirtschaftsbetrieb
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Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

lau-
fende 
Num-
mer

Anzahl der 
Beschäftig-
ten insge-
samt

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Frauen

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Männer

davon Teil-
zeitkräfte – 
Frauen

davon Teil-
zeitkräfte – 
Männer

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäquiva-
lenten (Personalkapazi-
tät) – Frauen

Beschäftigungsvolumen in Vollzeitäquivalenten (Per-
sonalkapazität) – Männer

1 2 A B C D E F G

EG 02 1 1 0 0 1 0 0,5 0

EG 02(ü) 2 21 0 21 0 0 0 21,0

EG 03 3 37 0 36 0 1 0 36,8

EG 04 4 18 2 13 0 3 2,0 14,4

EG 05 5 53 0 52 0 1 0 52,6

EG 06 6 11 1 9 0 1 1,0 9,5

EG 07 7 5 1 4 0 0 1,0 4,0

EG 08 8 5 1 3 0 1 1,0 3,6

EG 09a 9 2 1 0 1 0 1,8 0

EG 09b 10 2 0 2 0 0 0 2,0

EG 09c 11 2 0 2 0 0 0 2,0

EG 11 12 2 0 1 0 1 0 1,8

EG 12 13 4 0 4 0 0 0 4,0

EG 15 14 1 0 1 0 0 0 1,0

A8 18 2 0 2 0 0 0 2,0

A9mD 19 1 0 1 0 0 0 1,0

A10 15 1 0 0 1 0 0,8 0

A11 16 2 0 1 1 0 0,8 1,0

A13 17 2 0 2 0 0 0 2,0

Gesamt 18 172 6 154 4 8 8,8 158,7

Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

Anteil eines 
Geschlechts 
an der Zahl 
der Beschäf-
tigten in Pro-
zent – Frauen

Anteil an 
der Zahl der 
Beschäftig-
ten in Pro-
zent – Män-
ner

Anteil am 
Beschäfti-
gungsvo-
lumen – 
Frauen

Anteil am 
Beschäfti-
gungsvo-
lumen – 
Männer

Feststellung der Unter-
repräsentanz bezogen 
auf das Beschäftigungs-
volumen von Frauen/
Männern (Anteil < 45 
Prozent) – unterreprä-
sentiertes Geschlecht:

Feststellung der Unterreprä-
sentanz bezogen auf das Be-
schäftigungsvolumen von 
Frauen/Männern (Anteil < 45 
Prozent) – zum Stichtag 30. 
Juni 2020 festgestellter an-
teiliger von-Hundert-Satz

Hinweise

1 H I J K L M (J oder K) N

EG 02 100,0 0,0 100,0 0,0 Männer 0,0

EG 02(ü) 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

EG 03 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

EG 04 11,1 88,9 12,2 87,8 Frauen 12,2

EG 05 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

EG 06 9,1 90,9 9,5 90,5 Frauen 9,5 *

EG 07 20,0 80,0 20,0 80,0 Frauen 20,0 *

EG 08 20,0 80,0 21,5 78,5 Frauen 21,5 *

EG 09a 100,0 0,0 100,0 0,0 Männer 0,0 *

EG 09b 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

EG 09c 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

EG 11 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

EG 12 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

EG 15 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A8 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A9mD 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A10 100,0 0,0 100,0 0,0 Männer 0,0

A11 50,0 50,0 42,9 57,1 Frauen 42,9

A13 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

Gesamt 5,8 94,2 5,2 94,8 Frauen 5,2

Bestandsaufnahme für die Ist-Analyse nach §15 Absatz 2 und Ermittlung der Zielvorgabe nach § 15 
Absatz 3 NGG für die Dienststelle Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB): Teil 2 von 2

* EG 06 bis EG 09a: Die in diesen Entgeltgruppen beschäftigten Frauen 
sind im Verwaltungsbereich tätig.

 ausgeglichene Verteilung nach dem NGG
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9.1 Bestandsaufnahme

Die Tabelle auf den Seiten 40 und 41 stellt die 
Aufteilung nach Frauen und Männern in den 
einzelnen Entgelt- und Besoldungsgruppen für 
die Dienststelle Abfallwirtschaftsbetrieb dar.

9.2 Analyse

Die Personalstruktur des Abfallwirtschafts-
betriebes ist geprägt von vielen männlichen 
Mitarbeitern in den Entgeltgruppen EG 2 bis 6: 
Von insgesamt 141 Personen sind lediglich drei 
weiblich. Wie in anderen Tätigkeitsfeldern, die 
gesellschaftlich noch sehr traditionell wahrge-
nommen werden, braucht es auch hier langen 
Atem und kleine Schritte. 

9.3 Fluktuationsprognose

Zum Stichtag 30. Juni 2020 waren im Bereich 
des Abfallwirtschaftsbetriebs insgesamt 172 Per-
sonen beschäftigt. Eine Fluktuation von jährlich 
4,5 Prozent ergibt hier rund 8 neu zu besetzende 
Stellen pro Jahr. Für den Berichtszeitraum 2021 
bis 2023 sind somit voraussichtlich 24 Stellen 
neu zu besetzen. 

Zum Vergleich: im vergangenen Berichtszeit-
raum 2018 bis 2020 lag der berechnete Stellen-
abgang im Bereich Abfallwirtschaftsbetrieb bei 
insgesamt 30 Personen. 

9.4 Evaluation

Mit der Umsetzung von Teilzeitstellen ist es 
gelungen zu zeigen, dass „es geht“. Die Bereit-
schaft von Arbeitgeberin und Mitarbeitenden 
eine passende Lösung zu finden, ist dabei Vor-
aussetzung. Die Haltung des Abfallwirtschafts-
betriebs, die vorhandenen Instrumente zu 
nutzen und Neues zu entwickeln, ist ausgeprägt. 
Eine besondere Bedeutung hat die Außendar-
stellung der Tätigkeiten insgesamt, die besser 
beworben werden soll. Wie in den anderen 
Bereichen spielt auch hier die Wechselwirkung 
zwischen Fachkräftemangel und Unterrepräsen-
tanz etwa beim Beispiel Berufskraftfahrer eine 
Rolle. Über angepasste Ausschreibungstexte 
oder Praktikumsplätze werden die Berufe und 
der Betrieb bekannter gemacht und der Einstieg 
erleichtert.

Bisherige Maßnahmen:  
Umsetzung 2018 bis 2020
Bisherige Maßnahme Umsetzung 2018 bis 2020

Zahl der Bewerberinnen er-
höhen
Anpassen der Ausschrei-
bungstexte

Bereiche, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, aus-
drücklich im Ausschreibungs-
text benennen (Tischlerin, 
Malerin).

Fachoberschulpraktikum Prüfen, ob Fachoberschul-
praktikum im Bereich der 
Werkstatt angeboten werden 
kann.

Förderung von Bewerberin-
nen

Alle Bewerberinnen werden 
zum Vorstellungsgespräch 
eingeladen, die das Anforde-
rungsprofil erfüllen.
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9.5 Ziele und Maßnahmen

Maßnahmen: Umsetzung 2021 bis 2023

Maßnahmen Umsetzung 2021 bis 2023

Haltung verdeutlichen
Als Teil der Außenwirkung das eigene Selbstverständnis positio-
nieren. 

Offenen Umgang zur breiteren Öffnung des Abfallwirtschaftsbe-
triebs für Frauen und Teilzeitkräfte aufgreifen (siehe auch Image-
kampagne).

Bauliche Vorbereitungen
Grundlegende Strukturen und Arbeitsbedingungen schaf-
fen. 

Umbaumaßnahmen als Voraussetzung für die Erhöhung des 
Frauenanteils (Umkleiden, Sanitäreinrichtung) wurden am Stand-
ort Wehdestraße durchgeführt. Der Standort Neuenwege wird 
entsprechend umgerüstet.

Imagekampagne 
Zur Verdeutlichung und Vermittlung eines modernen und flexib-
len Betriebs.

Gute Darstellung der Berufsfelder und Arbeitsbedingungen im 
Abfallwirtschaftsbetrieb.
Beispiel: In Zusammenarbeit mit dem Ausbildungsbereich ist ein 
Imagefilm mit einer weiblichen Auszubildenden entstanden.

Außendarstellung Digitale Medien und Social media nutzen.

Stellenausschreibungen und Frauenförderung Formulierungen in Stellenausschreibungen um Frauenförderung 
ergänzen, vor allem für die Bereiche, in denen die Erhöhung des 
Frauenanteils realisierbar ist (Grenze zum Beispiel Lastenhandha-
bungsverordnung, Umsetzung im Arbeitsschutz durch Länder-
ausschuss mit unterschiedlichen Werten für Frauen und Männer).

Neuer Blick auf Arbeitszeiten In der Außendarstellung daran arbeiten, dass der Spielraum bei 
den Arbeitszeitmodellen deutlich wird und Begriffe wie „Sams-
tagarbeit“ nicht negativ belegt werden, sondern auch Vorteile 
bieten. 

„Frauentag“ Es wird über einen Info-Tag nachgedacht, der speziell auf Frauen 
zugeschnitten ist und ihnen die Aufgaben des Abfallwirtschafts-
betriebs näherbringt.

Projekt Stadtsauberkeit Beispiel für ein neues Thema, bei dem auch weibliche Kräfte ge-
sucht werden.
Die Idee ist eine Erhöhung des Frauenanteils etwa durch Ein-
flussnahme in den Gesprächen mit dem Jobcenter.

Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitszeitmodelle Ein bedarfsgerechter und offener Umgang mit den Anforderun-
gen und Wünschen bei der Gestaltung der Arbeitszeitmodelle.

Betriebsübergreifender Blick Möglichkeiten der Kopplung von Reinigungstätigkeit im Eigen-
betrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau und Tätigkeiten im Ab-
fallwirtschaftsbetrieb werden geprüft.

Zusatzqualifikation und Ausbildung
Hier verbinden sich erneut Fachkräftemangel und Gewinnung 
von weiblichen Fachkräften. 

Perspektiven schaffen für die Aus- und Weiterbildung nach dem 
Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz (BKrFQG) mit Zielrichtung 
nach innen und außen.

Ausbildungsberufe Weiterhin Werbung für Ausbildungsberufe beim Abfallwirt-
schaftsbetrieb: auf Ausbildungsmessen ausdrücklich Ausbil-
dungsberufe wie Kfz-Mechatronikerin/ Mechatroniker und Fach-
kraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft für Frauen bewerben.
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Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

lau-
fende 
Num-
mer

Anzahl der 
Beschäftig-
ten insge-
samt

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Frauen

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Männer

davon Teil-
zeitkräfte – 
Frauen

davon Teil-
zeitkräfte – 
Männer

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäquiva-
lenten (Personalkapazi-
tät) – Frauen

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäqui-
valenten (Personal-
kapazität) – Männer

1 2 A B C D E F G

EG 02 1 170 0 0 161 9 67,8 3,7

EG 02ü 2 3 0 0 2 1 1,2 0,5

EG 03 3 2 0 1 0 1 0 1,8

EG 04 4 28 2 25 0 1 2,0 25,6

EG 05 5 43 0 40 0 3 0 42,5

EG 06 6 15 3 9 2 1 4,5 9,9

EG 07 7 16 0 11 3 2 2,2 12,0

EG 09a 8 9 3 2 4 5,8 2,0

EG 09b 9 10 0 8 1 1 0,8 8,5

EG 09c 10 1 1 0 0 0 1,0 0

EG 10 11 1 1 0 0 0 1,0 0

EG 11 12 27 4 7 11 5 11,4 10,2

EG 12 13 2 1 0 1 0 1,5 0

EG 13 14 1 0 0 0 1 0 0,8

A8 15 2 1 0 1 0 1,8 0

A9 16 1 1 0 0 0 1,0 0

A9mD 17 1 1 0 0 0 1,0 0

A10 18 1 0 1 0 0 0 1,0

A11 19 2 0 2 0 0 0 2,0

A12 20 3 1 1 0 1 1,0 1,9

A13 21 2 0 2 0 0 0 2,0

A14 22 1 1 0 0 0 1,0 0

A15 23 1 0 1 0 0 0 1,0

A16 24 1 0 1 0 0 0 1,0

Gesamt 25 343 20 111 186 26 105,0 126,4

Bestandsaufnahme für die Ist-Analyse nach §15 Absatz 2 und Ermittlung der Zielvorgabe nach § 15 
Absatz 3 NGG für die Dienststelle Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH): Teil 1 von 2

10.  Gleichstellungsplan Eigenbetrieb 
Gebäudewirtschaft und Hochbau
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Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

lau-
fende 
Num-
mer

Anzahl der 
Beschäftig-
ten insge-
samt

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Frauen

davon 
Ganztags-
kräfte – 
Männer

davon Teil-
zeitkräfte – 
Frauen

davon Teil-
zeitkräfte – 
Männer

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäquiva-
lenten (Personalkapazi-
tät) – Frauen

Beschäftigungsvolu-
men in Vollzeitäqui-
valenten (Personal-
kapazität) – Männer

1 2 A B C D E F G

EG 02 1 170 0 0 161 9 67,8 3,7

EG 02ü 2 3 0 0 2 1 1,2 0,5

EG 03 3 2 0 1 0 1 0 1,8

EG 04 4 28 2 25 0 1 2,0 25,6

EG 05 5 43 0 40 0 3 0 42,5

EG 06 6 15 3 9 2 1 4,5 9,9

EG 07 7 16 0 11 3 2 2,2 12,0

EG 09a 8 9 3 2 4 5,8 2,0

EG 09b 9 10 0 8 1 1 0,8 8,5

EG 09c 10 1 1 0 0 0 1,0 0

EG 10 11 1 1 0 0 0 1,0 0

EG 11 12 27 4 7 11 5 11,4 10,2

EG 12 13 2 1 0 1 0 1,5 0

EG 13 14 1 0 0 0 1 0 0,8

A8 15 2 1 0 1 0 1,8 0

A9 16 1 1 0 0 0 1,0 0

A9mD 17 1 1 0 0 0 1,0 0

A10 18 1 0 1 0 0 0 1,0

A11 19 2 0 2 0 0 0 2,0

A12 20 3 1 1 0 1 1,0 1,9

A13 21 2 0 2 0 0 0 2,0

A14 22 1 1 0 0 0 1,0 0

A15 23 1 0 1 0 0 0 1,0

A16 24 1 0 1 0 0 0 1,0

Gesamt 25 343 20 111 186 26 105,0 126,4

Entgelt-, 
Besol-
dungs-
gruppe

Anteil eines 
Geschlechts 
an der Zahl 
der Beschäf-
tigten in Pro-
zent – Frauen

Anteil an 
der Zahl der 
Beschäftig-
ten in Pro-
zent – Män-
ner

Anteil am 
Beschäfti-
gungsvo-
lumen – 
Frauen

Anteil am 
Beschäfti-
gungsvo-
lumen – 
Männer

Feststellung der Unter-
repräsentanz bezogen 
auf das Beschäftigungs-
volumen von Frauen/
Männern (Anteil < 45 
Prozent) – unterreprä-
sentiertes Geschlecht:

Feststellung der Unterreprä-
sentanz bezogen auf das Be-
schäftigungsvolumen von 
Frauen/Männern (Anteil < 45 
Prozent) – zum Stichtag 30. 
Juni 2020 festgestellter an-
teiliger von-Hundert-Satz

Hinweise

1 H I J K L M (J oder K) N

EG 02 94,7 5,3 94,8 5,2 Männer 5,2 *

EG 02ü 66,7 33,3 69,1 30,9 Männer 30,9

EG 03 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

EG 04 7,1 92,9 7,3 92,7 Frauen 7,3 **

EG 05 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0 **

EG 06 33,3 66,7 31,4 68,6 Frauen 31,4 **

EG 07 18,8 81,3 15,8 84,2 Frauen 15,8

EG 09a 77,8 22,2 74,2 25,8 Männer 25,8

EG 09b 10,0 90,0 9,0 91,0 Frauen 9,0

EG 09c 100,0 0,0 100,0 0,0 Männer 0,0

EG 10 100,0 0,0 100,0 0,0 Männer 0,0

EG 11 55,6 44,4 52,9 47,1 47,1 ***

EG 12 100,0 0,0 100,0 0,0 Männer 0,0

EG 13 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A8 100,0 0,0 100,0 0,0 Männer 0,0

A9 100,0 0,0 100,0 0,0 Männer 0,0

A9mD 100,0 0,0 100,0 0,0 Männer 0,0

A10 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A11 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A12 33,3 66,7 34,5 65,5 Frauen 34,5

A13 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A14 100,0 0,0 100,0 0,0 Männer 0,0

A15 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

A16 0,0 100,0 0,0 100,0 Frauen 0,0

Gesamt 60,1 39,9 45,4 54,6 45,4

Bestandsaufnahme für die Ist-Analyse nach §15 Absatz 2 und Ermittlung der Zielvorgabe nach § 15 Absatz 3 NGG für die Dienststelle Eigenbetrieb Ge-
bäudewirtschaft und Hochbau (EGH): Teil 2 von 2

* EG 2 Reinigungskräfte
** EG 4 bis EG6 überwiegend Hausmeisterkräfte
*** EG 11 überwiegend Ingenieurtätigkeit

 ausgeglichene Verteilung nach dem NGG
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10.1 Bestandsaufnahme

Die Tabelle auf den Seiten 46 und 47 stellt die 
Aufteilung nach Frauen und Männern in den 
einzelnen Entgelt- und Besoldungsgruppen für 
die Dienststelle Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft 
und Hochbau dar.

10.2 Analyse

Die Personalstruktur des Eigenbetriebs Gebäu-
dewirtschaft und Hochbau ist sehr heterogen 
und zeigt einige Aufgabenbereiche mit extre-
mem Ungleichgewicht. Das gilt vorrangig für die 
Reinigungskräfte (EG 2) mit einem Frauenanteil 
von 94,8 Prozent und für die Hausmeisterdienste 
(in den EG 4 bis 6 vor allem) mit einem Männer-
anteil zwischen 68,6 und 100 Prozent. Hier gilt es 
mit den bisherigen und neuen Ideen, die Stellen 
für das jeweils unterrepräsentierte Geschlecht 
attraktiver zu machen und die Akzeptanz zu 
erhöhen. Erfreulich ist, dass bei den Reinigungs-
kräften auch neun Männer arbeiten beziehungs-
weise eine weibliche Hausmeisterin eingestellt 
wurde. Diese Vorbilder erleichtern die „Nachah-
mung“. Gleiches gilt für die Tatsache, dass auch 
handwerkliche Tätigkeiten in Teilzeit ausgeübt 
werden. 

Der Abteilung 2 des Eigenbetriebs Gebäude-
wirtschaft und Hochbau sind unter anderem 
Architekten- und Ingenieursaufgaben (regelmä-
ßig EG 11) zugeordnet. Hier zeigt sich eine sehr 
ausgeglichene Geschlechterverteilung (15 zu 
12) und die Teilzeiteignung für Männer (5) und 
Frauen (11). Ergänzend werden die Möglich-
keiten mobilen Arbeitens oder der Telearbeit 
angeboten und genutzt. 

10.3 Fluktuationsprognose

Zum Stichtag 30. Juni 2020 waren im Bereich 
des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und 
Hochbau insgesamt 343 Personen beschäftigt. 
Eine Fluktuation von jährlich 4,5 Prozent ergibt 
hier rund 15 neu zu besetzende Stellen pro Jahr. 
Für den Berichtszeitraum 2021 bis 2023 sind 
somit voraussichtlich 45 Stellen neu zu beset-
zen. 

Zum Vergleich: im vergangenen Berichtszeit-
raum 2018 bis 2020 lag der berechnete Stellen-
abgang im Bereich Eigenbetrieb Gebäudewirt-
schaft und Hochbau bei insgesamt 63 Personen. 

10.4 Evaluation

Es gilt weiter, die begonnenen Maßnahmen fort-
zusetzen, um die Unterrepräsentanz vor allem 
in den beiden Aufgabenbereichen Reinigung 
und Hausmeistertätigkeit nach und nach abzu-
bauen. Dabei wird der Personenkreis potentiel-
ler Bewerberinnen und Bewerber soweit es geht 
ausgeweitet und nach Möglichkeiten gesucht, 
den finanziellen Rahmen durch zwei Reini-
gungszeiten zu erweitern. Durch veränderte 
Ausschreibungen soll dem unterrepräsentierten 
Geschlecht die Bewerbung erleichtert werden.
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Bisherige Maßnahmen:  
Umsetzung 2018 bis 2020

Bisherige Maßnahme Umsetzung 2018 bis 2020

Stellenausschreibungen 
Verstärkung der Außendar-
stellung und neues Bildma-
terial.

Nutzung von Bildern, die bei-
de Geschlechter darstellen, 
also auch stets das unterre-
präsentierte Geschlecht.

Frauen für Hausmeisterdiens-
te
Bei der erforderlichen Berufs-
ausbildung werden Ausbil-
dungen im Baubereich be-
rücksichtigt, die besonders 
Frauen aufweisen. 

Auf der Grundlage der neu-
en Entgeltordnung werden 
die bei der Eingruppierung 
von Schulhausmeisterinnen 
und Schulhausmeistern auf-
geführten Ausbildungsberu-
fe, die in sachlichem Zusam-
menhang mit wesentlichen 
Tätigkeitsschwerpunkten der 
Hausmeistertätigkeit stehen, 
weiterhin Bewerberinnen und 
Bewerber mit einer Ausbil-
dung im Baubereich im Stel-
lenbesetzungsverfahren be-
rücksichtigt. 

Reinigungsbereich
Jeder männliche Bewerber er-
hält eine Chance.

Alle männlichen Bewerber, 
die das Anforderungsprofil er-
füllen, werden weiterhin zum 
Vorstellungsgespräch einge-
laden.

Reinigungsbereich
Verbindung von verschiede-
nen Reinigungszeiten.

Die Prüfung von möglichen 
Reinigungszeiten am Vormit-
tag in Verwaltungsgebäuden 
ohne regelmäßigen Publi-
kumsverkehr wird weiter-
hin durchgeführt, genauso 
wie die Frage, ob damit eine 
mögliche Kopplung von Vor-
mittags- und Nachmittagsar-
beit erreichbar ist.
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Maßnahmen Umsetzung 2021 bis 2023

Reinigungsbereich
Erhöhung der Stundenzahl ermöglichen.

Prüfung der Möglichkeit, die Reinigungsstelle mit Stellen anderer 
Bereiche zu koppeln, um die Stunden zu erhöhen.

Stellenausschreibungen und Netzwerk/Ingenieurinnen und In-
genieure und Architektinnen und Architekten
Verstärkte Außenwirkung durch Kontakt zur Jade Hochschule.

Verstärkte Präsenz an der Jade Hochschule durch Veröffentli-
chung der städtischen Stellenanzeigen am dortigen Karrierepor-
tal (https://www.jade-hs.de/studium/zum-ende-des-studiums/
karriereportal/) sowie Netzwerkarbeit mit der Studienberatung 
der Jade Hochschule, um Stellenanzeigen auch in analoger Form 
dort zu platzieren.

Vereinbarkeit Beruf, Familie und Privatleben Anträge auf Telearbeit/mobiles Arbeiten werden wohlwollend 
geprüft und bei Eignung des Arbeitsplatzes ermöglicht.

10.5 Ziele und Maßnahmen

Maßnahmen: Umsetzung 2021 bis 2023

Fo
to

: F
re

ep
ik



52

G
ra

fik
: D

es
ig

ne
d 

by
 F

re
ep

ix



53

Ausblick

Veränderungen nach dem Stichtag 30. Juni 2020

Führungskräfte

Diese Positionen wurden mit Frauen besetzt:

• Dezernat 2
• Amtsleitungen Rechnungsprüfungsamt und Amt für Verkehr und Straßenbau 
• Fachdienstleitungen Finanzen, Bürgerschaftliches Engagement, Zentrale Dienste, Straßen-

unterhaltung, Zentrales Flüchtlingsmanagement

Projekte und Maßnahmen

• In Zusammenarbeit mit dem Ausbildungsbereich des Fachdienstes Personal und Organi-
sation wurde zum Beispiel ein Ausbildungsfilm mit einer Auszubildenden zur Fachkraft für 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft erstellt. Ein Beitrag, um die positive Außenwahrnehmung der 
Tätigkeiten zu erhöhen.

• Umsetzung von Teilzeit bei der Feuerwehr, dem Abfallwirtschaftsbetrieb und dem Eigenbe-
trieb Gebäudewirtschaft und Hochbau.

• Umbaumaßnahmen im Abfallwirtschaftsbetrieb, um die räumliche Situation für einen 
höheren Frauenanteil vorzubereiten.
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Was mache ich für die Gleichstellung?

Die Verwirklichung der Gleichstellung ist eine 
Querschnittsaufgabe. Jede und Jeder kann und 
sollte an der eigenen Stelle und Position einen 
Beitrag hierzu leisten. Es beginnt schon damit, 
geschlechtsuntypische Dinge nicht zu belä-
cheln oder zu kritisieren. Väter in Teilzeit, Mütter 
in Führungspositionen, Männer in der Unter-

haltsreinigung, Frauen auf dem Müllwagen. Ziel 
muss es sein, dass jede geeignete Person auf der 
richtigen Stelle arbeitet und alle gleichermaßen 
Wertschätzung und Unterstützung erfahren. 
Was können Sie tun, um die Gleichstellung 
voran zu bringen?

Was ich mir vorgenommen habe, um die Ziele des Gleichstel-
lungsplans zu unterstützen:

1.

2.

3.

4.

5.
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Herausgeberin

Stadt Oldenburg (Oldb) – Der Oberbürgermeister, Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Stand: Juni 2021. Online ist der Bericht zu finden unter www.oldenburg.de/gleichstellungsplan

Allgemeine Anfragen an die Stadt Oldenburg bitte an das ServiceCenter unter Telefon  
0441 235-4444 oder per E-Mail an servicecenter@stadt-oldenburg.de
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